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Ostergrüße 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Ostern 2026 steht vor der Tür. In den 
vergangenen Tagen haben zahlreiche 
fleißigen Helferinnen und Helfer wie-
der unseren wundervollen Osterbrun-
nen mit viel Engagement und Liebe zum 
Detail geschmückt. Dafür möchten wir 
herzlich Danke sagen. 

Wir wünschen Ihnen im Kreise Ihrer  
Familien besinnliche Kar- und Feiertage 
sowie ein gesegnetes Osterfest. 

Pfarrerin Sylvia Nölke

	 Bürgermeister Ralf Meßmer 

	 Pfarrer Reinhard Hangst
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WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Gemeinde Oberteuringen
St.-Martin-Platz 9, 88094 Oberteuringen
Vorwahl 07546

Zentrale	 299-0

Bürgermeister Ralf Meßmer
Vorzimmer		  299-10

Bauverwaltung		  299-40

Hauptverwaltung/Ordnungsamt	 299-20

Bürger-Service-Büro	 299-21
		  299-22

Standesamt		  299-10

Tourist-Information	 299-25

Büro für Gemeinwesenarbeit 
Inklusionsbeauftragte	 299-65

Mediathek
mediathek@oberteuringen.de� 299-71

Finanzverwaltung
Außenstelle „Mühle”, Eugen-Bolz-Str. 3
Kämmerer		  299-30
Gemeindekasse		  299-31
Steueramt		  299-32

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag – Donnerstag	 8:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch	 14:00 – 18:00 Uhr
oder nach vorheriger Vereinbarung

Sprechstunde des Bürgermeisters
Nach Vereinbarung unter 	 07546 299-10

Fax:		  299-88
E-Mail: rathaus@oberteuringen.de
Internet: www.oberteuringen.de

Kläranlage
Störfallnummer	 07546 2544

Bauhof	 07546 1774

Gemeindehallen
Sporthalle	 07546 299-59

Kindergärten/Schule
Rotachkindergarten	 07546 299-35
Kinderhaus am Teuringer	 07546 299-62
Kindergarten St. Martin	 07546 2263
Teuringer-Tal-Schule	 07546 92199 0
Teuringer-Tal-Schule
(Betreuung)� 07546 92199 20

Kontodaten Bürgerstiftung Oberteuringen:
Raiffeisenbank Oberteuringen eG
IBAN: DE77 6516 2832 0088 0000 01 
BIC: GENODES1OTE

Gehrenberg-Wasserversorgung
St.-Martin-Platz 9, 88094 Oberteuringen
Verwaltung	 07546 299-50
Störfallnummer	 07542 403250

Allg. ärztlicher Bereitschaftsdienst	 116 117
Kinderärztlicher Notdienst 
am Wochenende und Feiertage	
0180/1929291

Ärzte
Dr. med. Oliver Baumiller	 07546 1227
Dr. med. Andreas Kirsner	 07546 2224

Zahnärzte
Christopher Schinn	 07546/91111

Krankengymnastik
Alessandra Orlandini	 07546/5333
Tobias Cziriak� 07546/4060541

Logopädin
Susanne Frey 	 07546/929999

Osteopathie
Herr Sacher 	 07546/923438

Podologie
Monja Stephan 	 07546/4241402

Ambulanter Hospizdienst Friedrichshafen
24 Stunden Sozialdienst � 0173/3711226

Rotach-Apotheke	 07546 5222
Eugen-Bolz-Straße 8

*	� Diese Apotheken haben Zusatzdienst 
	 So. + Feiertag 
	 10:00 - 13:00 Uhr und 18:00 - 19:00 Uhr

Notrufe Gesundheitsdienste

Sonstiges Apotheke

Apotheken-Notdienst

Telefonseelsorge (gebührenfrei)	 0800 1110111
	 oder 0800 1110222

Hotline Essstörungen:	 07541 3000-30
Montag – Freitag	 10:00 – 12:00 Uhr
Montag – Donnerstag	 14:00 – 16:00 Uhr

AIDS-Sprechstunde
Landratsamt Bodenseekreis, Gesundheitsamt
Mittwoch 15:00 – 17:00 Uhr	 07541 204-5860

AWO 
Frauen- und Kinderschutzhaus 	 07541 4893626

Wertstoffhof Oberteuringen
Teuringer Straße 24, neben Bauhof
Öffnungszeiten:
Freitag	 15:00 – 17:00 Uhr
Samstag	 09:00 – 12:00 Uhr
Internet: www.abfallwirtschaftsamt.de

Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH
� 07541 38588-0
Spatenstraße 10, 88046 Friedrichshafen

Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG
Strom-, Gasversorgung und Straßenbeleuchtung
Waldesch 29, 88069 Tettnang	 07542 9379-0
Internet: www.rw-bodensee.de
Störfallnummer	 07542 9379-299
(24 Stunden)

Haus der Pflege St. Raphael� 07546 9399 - 102

Landratsamt Bodenseekreis	 07541 204-0
Abfallwirtschaftsamt	 07541 204-5199
Müllabfuhr siehe Abfuhrplan und Amtsblatt

Forstverwaltung
Jörn Burger	 07544 500-235
	 0171 5505332
� 0800 1110222

Kinder- und Jugendtelefon
„Nummer gegen Kummer“� 0800 1110333

Polizeinotruf	 110

Rettungsdienst und Feuerwehr	 112
DLRG-Wasserrettung	

Krankentransport	 19222

Polizei Friedrichshafen	 07541 701-0

Feuerwehrkommandant
Björn Hussal 	 0151 54926949

Krankenhaus Friedrichshafen	 07541 96-0

Integrierte Leitstelle des Bodenseekreises 
(allgemein)	 07541 19296
Fax (auch Gehörlosen-Fax):	 07541 809367

Notruf für Frauen	 07541 21800

Störfallnummer	 07542 9379-299
für Strom, Gas und Straßenbeleuchtung

Störfallnummer	 07542 403250
Wasserstörung

Apotheken-Notdienst 
vom Festnetz und Handy� 0800 0022833

Notdienstplan 03.04. - 10.04.2026
Freitag, 03.04.2026
Apotheke in Oberzell
Tel.: 0751 67896
Samstag, 04.04.2026
Bären-Apotheke Markdorf
Tel.: 07544 8400
Sonntag, 05.04.2026
Nestle-Apotheke Bodensee
Tel.: 07541 9530712
Montag, 06.04.2026
Waldhorn-Apotheke Friedrichshafen
Tel.: 07541 95150
Dienstag, 07.04.2026
Seehas Apotheke Friedrichshafen
Tel.: 07541 3777599
Mittwoch, 08.04.2026
Tal-Apotheke Deggenhausertal
Tel.: 07555 5366
Donnertag, 09.04.2026
Gangolf-Apotheke FN-Kluftern
Tel.: 07544 95340
Freitag, 10.04.2026
Apotheke im Kaufland Ravensburg 
Tel.: 0751 3550824
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Hören bedeutet Teilhabe –  
Kostenfreie Beratung für Men-
schen mit Hörbehinderung

Mit zunehmendem Alter bemerken viele Menschen, dass das 
Hören schwieriger wird. Gespräche werden anstrengend, Hin-
tergrundgeräusche stören, und man zieht sich vielleicht mehr 
und mehr zurück. Doch das muss nicht sein. 
Der Landesverband der Schwerhörigen und Ertaubten Ba-
den-Württemberg e. V. bietet eine kostenfreie und träger-
neutrale Beratung  für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen 
an. Ziel ist es, Betroffenen Wege aufzuzeigen, wie sie trotz Hör-
verlust weiterhin aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen 
können. Die Beratung erfolgt durch Frau Katja Widmann, selbst 
schwerhörig und erfahrene Ansprechpartnerin. Sie informiert 
unter anderem über:
•  den Umgang mit Hörgeräten und Cochlea-Implantaten
•  technische Hilfsmittel wie Lichtsignalanlagen oder Kommu-

nikationssysteme
•  die Beantragung eines Schwerbehindertenausweises
•  die Nutzung der T-Spule und vieles mehr
Hörverlust betrifft viele – doch es gibt Lösungen. Lassen Sie 
sich unverbindlich beraten und erfahren Sie, welche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten es gibt.
Nächster Beratungstermin: Mittwoch, 15. April 2026, 12:30 
- 17:00 Uhr
Wo: im Haus am Teuringer, Büro des Familientreffs.
Terminvereinbarung: Katja Widmann: Tel. 0179 678 4998, Mail. 
katja.widmann@hoergeschaedigte-bw.de
 

„Magic the Gathering“- 
Treffen in Oberteuringen
Alle „Magic the Gathering“-Fans und Neugierige aufgepasst! 
Bald treffen wir uns wieder, um gemeinsam im Modus „Com-
mander“ zu spielen – aber auch andere Modi sind willkommen! 
Das Treffen ist offen für alle, die das beliebte Kartenspiel ken-
nenlernen oder ihre Leidenschaft teilen möchten. 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Kommt 
vorbei und taucht ein in die Welt von Magic the 
Gathering! 
Wann: Samstag, 28.03.2026, 16:00 Uhr, nächs-
ter Termin: 11.04.2026, 16:00 Uhr 
Wo: Im Haus am Teuringer, Gemeinschafts-
raum 1 
Wer: Marius Fabry 
Anmeldung: magicinoberteuringen@gmail.com

Familien-Workshop Stockkampfkunst
Kurs für Erwachsene, Familien und Kinder ab 7 Jahre
Erleben Sie die philippini sche Stockkampfkunst „Eskrima“: eine 
spielerische und kraftvolle Mischung aus Selbstverteidigung, 
kreativer Bewegung und Rhythmus. Mit Musik und Dynamik 
üben wir Schlagabfolgen, wirbeln, werfen und fangen die Stö-
cke - ein Training, das Körperbewusstsein, Beweglichkeit und 
Selbstvertrauen stärkt.

Der Workshop richtet sich an alle Interessierten – ob Einzel-
person, Familie, Erwachsene mit Kind oder Jugendliche – mit 
oder ohne Handicap. Respekt und Achtsamkeit begleiten jede 
Bewegung und machen das gemeinsame Lernen zu einem Er-
lebnis voller Energie und Freude.
Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, Turnschuhe (oder barfuß), 
Getränk und Snack

Wann: Dienstag, 14. April 2026, von 15:00 bis 17:00 Uhr
Kosten: 20 Euro / 15 Euro ermäßigt
Wo: Im Gemeinschaftsraum 1 im Haus am Teuringer
Veranstalter: Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis 
in Kooperation mit dem Büro für Gemeinwesenarbeit
Referentin: Christine Prinz
Anmeldung: bis 10.04.2026 unter info@keb-fn.de,  Tel: 07541/ 
378 60 72, oder unter www.keb-fn.de

Mediathek am Teuringer
Team Mediathek
07546 299 71
mediathek@oberteuringen.de
https://open.rz-kiru.de/oberteuringen
Öffnungszeiten:
Mittwoch 09:00 - 11:00 Uhr
  15:30 - 17:30 Uhr
Donnerstag 09:00 - 11:00 Uhr
  15:30 - 17:30 Uhr
Freitag 09:00 - 11:00 Uhr 

Kinderhaus am Teuringer
Sabine Römhild,  07546 299 60
Heike Steier-Schmidt,  07546 299 62

Büro für Gemeinwesenarbeit am Teuringer
Annika Taube, Inklusionsbeauftragte
Lara Volk, Lebensräume für Jung und Alt
07546 91 80 81, 07546 35 29 89 53
lebensraum.oberteuringen@stiftung-liebenau.de

Café am Teuringer 
Maria Frankova
Tel. 07546 424 37 93
Öffnungszeiten: Mo 14:30 – 17:00 Uhr 
 Mi 10:00 – 17:30 Uhr 
 Do 10:00 – 17:30 Uhr 
 Fr 09:00 – 13:00 Uhr 
 So 13:30 – 17:30 Uhr 
 Di & Sa  bleibt das Café geschlossen.

Familientreff am Teuringer
Olivia Meßmer 07546 299 67
familientreff@oberteuringen.de

Bildungs-, Begegnungs- 
und Förderzentrum (BBF)
der Liebenau Teilhabe gGmbH 
Martin Schmidtke (Teamleitung) 
07546/3529890 oder 07546/35298950 
bbf.oberteuringen@stiftung-liebenau.de 
martin.schmidtke@stiftung-liebenau.de

R
AKTUELLES
AUS DEM HAUS AM TEURINGE
Bachäckerstraße 7

Kostenlose Sprechstunden und Beratungsmöglichkeiten
Im Büro für Gemeinwesenarbeit:
Beratung zu den Themen Ehrenamt, Inklusion und Älter 
werden in der Gemeinde
Annika Taube: Nächste Sprechstunde:  April 2026
Lara Volk in der Regel anwesend: Di. - Do. vormittags

Im Büro des Familientreffs:
Für Pflegebedürftige und deren Angehörige: Unabhängige 
Beratung des Kreis-Pflegestützpunkts, Monika Topp 
Tel.: 07541 204 3229, E-Mail:
pflegestuetzpunkt@bodenseekreis.de
Sprechstunde: 14-tägig dienstags 14:00 - 16:00 Uhr, nächster 
Termin: 13.04.2026

Bei Kinder-/Erziehungsfragen, Überforderung, Partner-
schaftsproblemen, finanziellen Nöten, Fragen bei Trennung 
und Scheidung, Allgemeiner Sozialer Dienst, Tanja Staneker, 
Tel. 07541 204 53 43, tanja.staneker@bodenseekreis.de
Sprechstunde: Nach Terminvereinbarung

Beratung zum Thema Integration für Geflüchtete in An-
schlussunterbringungen: Integrationsmanagerin: 
Miriam Mačak,
E-Mail: miriam.macak@bodenseekreis.de, 
Mobil: 0159 042 04 684
Sprechstunde: Montags 14:00 bis 17:00 Uhr, 
mittwochs: 09:00 bis 12:00 Uhr
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Migräne-Selbsthilfegruppe
Du leidest an Migräne? Du weißt einfach nicht mehr weiter? Was 
gibt es noch für Therapiemöglichkeiten? Wie geht es anderen 
Betroffenen? Das sind Fragen, die Dich beschäftigen… Dann 
komm gerne vorbei. 
Wir sind ein netter und bunt gemischter Haufen. Egal ob Jung 
oder Jung geblieben. Wir freuen uns auf Dich. Und nein, wir 
sind keine klassische Selbsthilfegruppe.  Bei Fragen oder Inte-
resse melde dich gern bei: Ana Cantera, Leiterin SHG Migräne 
Bodenseekreis, bitte melde Dich vorher an: 
Anmeldung: Bitte melden Sie sich vorher an bei
ana.cantera@web.de, oder Mobil/Whatsapp: 0171 310 1112
Wann: Nächster Termin: Dienstag, 14.04.2026, 19:00 Uhr. Die 
Treffen sind kostenlos.
Wo: im Gemeinschaftsraum 1, Haus am Teuringer, Bachä-
ckertstr. 7 Oberteuringen

Inklusive Kreativwerkstatt
Diesmal: Filzwerkstatt 
Herzliche Einladung zu den inklusiven Workshops 2026 in den 
Gemeinschaftsräumen im Haus am Teuringer! Kreatives Tun 
verbindet und bringt Wunderbares hervor. Deshalb möchten wir 
Menschen aller Generationen, mit und ohne Beeinträchtigung, 
aus Oberteuringen und Umgebung einladen, zusammen kreativ 
zu sein. Kinder ab 6 Jahren sind mit Begleitperson willkommen.
Teilnahme:  Gegen eine Spende für das Material. Teilnahme nur 
mit vorheriger Anmeldung möglich.
Nächster Termin: Freitag, 17. April (15:00 - 19:00 Uhr), Sams-
tag, 18. April (09:00 - 13:00 Uhr)
Leitung: Doris Ling
Anmeldung und Information bei Doris Ling, Tel.: 07546 929818
 

Satzung über die Benutzung der  
kommunalen Kindertageseinrichtungen in der 
Gemeinde Oberteuringen (Kindergartenordnung) 
vom 26.03.2026
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg 
(GemO) in Verbindung mit §§ 2, 13 des Kommunalabgabengeset-
zes für Baden-Württemberg (KAG) sowie in Verbindung mit §§ 22, 
24, 90 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) und §§ 1 ff. des 
Gesetzes über die Betreuung und Förderung von Kindern in Kin-
dergärten, anderen Tageseinrichtungen und der Kindertagespflege 
Baden-Württemberg (Kindertagesbetreuungsgesetzes - KiTaG), 
jeweils in der derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat am 
26.03.2026 folgende Satzung beschlossen:

1. Abschnitt
Zweckbestimmung, Betreuungsangebote

§ 1 Zweckbestimmung und Rechtsverhältnis

(1)  Die Gemeinde Oberteuringen betreibt Kindertageseinrich-
tungen nach §§ 22, 24 SGB VIII in Verbindung mit § 1 KiTaG 
als öffentliche Einrichtung. Sie dienen der Bildung, Erziehung 
und Betreuung von Kindern bis zum Eintritt der Schulpflicht.

(2)  Die Gemeinde Oberteuringen gestaltet die rechtlichen Bezie-
hungen im Rahmen der Nutzung der Kindertageseinrichtun-
gen kraft ihres Organisationsermessens öffentlichrechtlich.

(3)  Die Satzung regelt den Zugang und die Benutzung der kom-
munalen Kindertageseinrichtungen.

§ 2 Betreuungsangebote in kommunalen Kindertagesein-
richtungen

(1)  Die Angebotsformen und das Platzkontingent der einzelnen 
Einrichtung ergeben sich aus der jeweiligen Betriebserlaubnis. 
Eine Sachdarstellung zur aktuellen Situation und zukünftigen 
Ausrichtung der Kindertagesbetreuung erfolgt durch die Be-
darfsplanung.

(2)  Die Gemeinde bietet verschiedene Betreuungsformen in ihren 
Kindertageseinrichtungen an. Diese richten sich nach den ge-
setzlichen Rahmenbedingungen für Kindertageseinrichtungen 
und der Bedarfsplanung.

(3) Es besteht kein grundsätzlicher Anspruch auf die Unterbrin-
gung in einer bestimmten Einrichtung oder auf ein bestimmtes 
Betreuungsangebot.

2. Abschnitt
Meldung eines Betreuungsbedarfs, Zulassungsvorausset-
zungen

§ 3 Meldung eines Betreuungsbedarfs

(1)  Die Meldung eines Betreuungsbedarfs (Anmeldung) erfolgt 
über das Anmeldeverfahren in den Einrichtungen.

(2)  Eine Anmeldung ist gemäß § 3 Abs. 2a des Kindertagesbe-
treuungsgesetzes Baden-Württemberg (KiTaG) mindestens 
sechs Monate vor dem beantragten Betreuungsbeginn einzu-
reichen. Vormerkungen für das kommende Kindergartenjahr 
müssen jeweils bis zum 15. März eines Jahres übermittelt 
werden.

(3)  Die Anmeldung erfolgt durch die Personensorgeberechtigten.

§ 4 Aufnahme eines Kindes

(1)  Aufgenommen werden Kinder, die in Oberteuringen ihren 
Hauptwohnsitz oder alleinigen Wohnsitz haben. Über die 
Aufnahme auswärtiger Kinder entscheidet in Einzelfällen die 
Gemeinde als Träger.

(2)  Die Aufnahme der Kinder erfolgt im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Kapazität und nach den gesetzlichen Be-
stimmungen des § 24 SGB VIII. Gegebenenfalls erfolgt die 
Aufnahme anhand von vom Gemeinderat beschlossenen 
Vergabekriterien. Nach Möglichkeit wird ein Platz in einer von 
den Personensorgeberechtigten im Rahmen der Vormerkung 
angegebenen Wunscheinrichtung (§ 5 SGB VIII) angeboten. 
Die Platzzusage erfolgt über die jeweilige Einrichtung. Die An-
nahme des Platzes muss durch die Personensorgeberechtig-
ten innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe schriftlich 
bestätigt werden. Bei Ausbleiben einer fristgerechten schrift-
lichen Annahmeerklärung behält sich die Gemeinde vor, den 
Platz zur Erfüllung des Anspruches gemäß § 24 SGB VIII an 
ein anderes Kind zu vergeben.

(3) Das Benutzungsverhältnis kommt nach Vorlage aller erfor-
derlichen Unterlagen zustande. Aufgrund von fehlenden Un-
terlagen kann der Betreuungsbeginn um maximal 4 Wochen 
verschoben werden, danach wird das Platzangebot nicht 
weiter vorgehalten.

(4)  Kinder mit Beeinträchtigung, Kinder mit chronischen Erkran-
kungen, Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sowie Kinder, die 
von einer Beeinträchtigung bedroht sind, haben gemäß § 24 
SGB VIII einen Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer 
Kindertageseinrichtung. Die Aufnahme erfolgt unter der Vo-
raussetzung, dass die Einrichtung den besonderen Bedürf-
nissen des Kindes im Rahmen ihrer personellen, räumlichen 
und konzeptionellen Möglichkeiten gerecht werden kann. Die 
Gemeinde nimmt die Prüfung vor und trifft die Entscheidung 
über die Aufnahme unter Berücksichtigung der individuellen 
Förderbedarfe, gegebenenfalls in Abstimmung mit weiteren 
zuständigen Stellen (z. B. Eingliederungshilfe nach SGB IX 
oder § 35a SGB VIII).

(5)  Im Interesse eines Kindes mit erhöhtem Förderbedarf kann 
nach Abwägung die vereinbarte Betreuungszeit abweichen. 
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Die Entscheidung hierüber trifft die Gemeinde in Absprache 
mit den Personensorgeberechtigten. Für die Berechnung der 
Elternbeiträge ist die gebuchte Betreuungszeit maßgeblich, 
unabhängig vom tatsächlichen Betreuungsumfang.

(6) 	Kinder, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden, sollen 
eine Juniorklasse besuchen (§ 74 Schulgesetz Baden-Würt-
temberg). Für einen Verbleib in der Kindertageseinrichtung 
muss die schriftliche Bestätigung zur Rückstellung durch die 
jeweilige Schulleitung vorliegen. Die Wiederaufnahme eines 
vom Schulbesuch zurückgestellten Kindes in der Kinderta-
geseinrichtung bedarf einer neuen Vereinbarung zwischen 
den Personensorgeberechtigten und dem Träger.

§ 5 Änderung des Betreuungsangebots durch die Personen-
sorgeberechtigten

	 Grundsätzlich ist ein Wechsel der Betreuungsform innerhalb 
der Einrichtung auf schriftlichen Antrag möglich. Die Prüfung 
erfolgt durch die Einrichtungsleitung.

3. Abschnitt
Nutzung des Platzes

§ 6 Aufnahmevoraussetzungen und Betreuungsbeginn

(1) 	Der Besuch der Kindertageseinrichtung ist frühestens ab dem 
im Anmeldeformular festgelegten Aufnahmedatum möglich.

(2) 	Die Aufnahme in die Kindertageseinrichtung beginnt mit ei-
ner Eingewöhnungsphase. Das Datum des Starts der Einge-
wöhnung wird von der Leitung der Kindertageseinrichtung in 
Abstimmung mit den Personensorgeberechtigten und unter 
Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen der 
Einrichtung festgelegt. Die näheren Einzelheiten der Einge-
wöhnung werden durch die Leitung geregelt.

(3) 	Die für die Aufnahme erforderlichen Unterlagen erhalten die 
sorgeberechtigten Personen mit der Aufnahmemappe. Die-
se Unterlagen sind mindestens eine Woche vor Beginn der 
Betreuung vollständig vorzulegen.

(4) 	Ohne Vorlage folgender gesetzlich geforderten Unterlagen ist 
eine Aufnahme in die Kindertageseinrichtung nicht möglich:

	 a) Aufnahmebogen und erforderliche Erklärungen,
	 b) Einwilligungserklärungen zum Datenschutz gemäß DSGVO,
	 c) �Ärztliche Bescheinigung gemäß § 4 (KiTaG) sowie Nachweis 

der Impfberatung gemäß § 34 Abs. 10a IfSG,
	 d) �Nachweis über den Masernschutz gemäß § 20 Abs. 8 und 

9 IfSG.
	 Die Einrichtungsleitung ist bei unvollständigem Masernschutz 

oder bei Zweifeln an der Echtheit des Nachweises gemäß § 
20 Abs. 9 Satz 3 IfSG verpflichtet, das zuständige Gesund-
heitsamt zu benachrichtigen.

§ 7 Besuch der kommunalen Kindertageseinrichtung

(1) 	Zur Erfüllung des gesetzlichen Bildungs-, Erziehungs- und 
Betreuungsauftrag gemäß § 22 SGB VIII sowie § 2 KiTaG ist 
der regelmäßige Besuch der angemeldeten Kinder erforder-
lich.

(2) 	Der Besuch der Kindertageseinrichtung setzt voraus, dass 
das Kind gesund ist und keine Anzeichen einer übertragbaren 
Krankheit zeigt. Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbe-
sondere zur Meldepflicht, zum Besuchsverbot bzw. bei der 
Wiederaufnahme des Kindes in die Einrichtung nach Krank-
heit, ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) maßgebend.

(3) 	Über diese Regelung des IfSG sind die Personensorgebe-
rechtigten gemäß §34 Abs. 5 Satz 2 IfSG zu belehren. Die 
Belehrung erfolgt durch die Kenntnisnahme des Merkblattes 
„Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 
34 Abs. 5 Satz 2 IfSG.

(4) 	Auch bei unspezifischen fiebrigen Erkältungskrankheiten, 
Erbrechen, Durchfall, Fieber und vergleichbar schweren Er-
krankungen sind die Kinder zu Hause zu behalten, bis die 
Symptome zuverlässig abgeklungen sind. Zur Wiederaufnah-
me des Kindes kann die Einrichtungsleitung eine schriftliche 
Erklärung der Sorgeberechtigten oder eines Arztes verlangen, 
in der gemäß § 34 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz bestätigt 
wird, dass nach ärztlichem Urteil eine Weiterverbreitung der 
Krankheit nicht mehr zu befürchten ist.

(5) 	Kann das Kind aufgrund von Krankheit oder anderen Grün-
den die Einrichtung nicht besuchen, sind die Personensorge-
berechtigten angehalten, die Einrichtung ab dem ersten Tag 
über den Grund der Abwesenheit zu informieren.

(6) 	Zur Vermeidung einer Ansteckung und Gefährdung anderer 
Kinder und des Personals, sind kranke Kinder nach Benach-
richtigung unverzüglich von einer sorgeberechtigten oder 
beauftragten Person abzuholen.

(7) 	 In besonderen Fällen werden ärztlich verordnete Medika-
mente, die eine Einnahme in der Einrichtung während der 
Betreuungszeit notwendig machen, nur nach schriftlicher 
Vereinbarung zwischen den Personensorgeberechtigten und 
der Kindertageseinrichtung durch pädagogisches Personal 
verabreicht.

(8) 	Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, für die Ein-
haltung der vereinbarten Betreuungszeiten Sorge zu tragen 
und die Einrichtung bei Abwesenheiten rechtzeitig zu infor-
mieren. Eine Betreuung außerhalb der Betreuungszeit ist nicht 
gewährleistet.

(9) 	Bei einer angemeldeten täglichen Betreuungszeit von mehr 
als sechs Stunden ist die Teilnahme am Essensangebot der 
Kindertageseinrichtung verpflichtend.

§ 8 Öffnungs- und Schließzeiten

(1) 	Das Kindergartenjahr beginnt am 1. September und endet 
am 31. August des folgenden Kalenderjahres.

(2) 	Die Kindertageseinrichtungen sind von Montag bis Freitag, 
mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage und der betriebs-
freien Tage (z. B. Schließzeiten, pädagogische Tage, Personal-
versammlung, Betriebsveranstaltung, Arbeitsfreie Tage nach 
Tarifvertrag) geöffnet. Die täglichen Öffnungszeiten ergeben 
sich aus dem Betreuungsangebot der jeweiligen Einrichtung.

(3) 	Die Schließzeiten werden für jede kommunale Kindertages-
einrichtung jährlich von der Gemeinde nach Anhörung des 
jeweiligen Elternbeirats festgelegt. Sie liegen gewöhnlich in-
nerhalb der Schulferienzeiten und werden frühzeitig bekannt 
gegeben.

(4) 	Aufgrund von personellen, behördlichen und sicherheitsrele-
vanten Ereignissen oder Vorgaben kann die Gemeinde Ober-
teuringen die Betreuung durch eine Kindertageseinrichtung 
vorübergehend ganz oder teilweise einstellen (§ 45 SGB VIII). 
Die Gemeinde Oberteuringen ist verpflichtet, den vorgeschrie-
benen Mindestpersonalschlüssel gemäß § 1 Kindertages-
stättenverordnung (KiTaVO) einzuhalten. Sollten Umstände 
eintreten, die dazu führen, dass der Personalschlüssel nicht 
eingehalten werden kann, ist die Gemeinde Oberteuringen 
berechtigt, die Betreuungszeiten einzuschränken. Die Per-
sonensorgeberechtigten werden in diesem Fall unverzüglich 
benachrichtigt.

§ 9 Aufsichtspflicht

(1) 	Das pädagogische Personal der Kindertageseinrichtungen ist 
während der Betreuungszeiten für die Aufsicht der ihnen an-
vertrauten Kinder verantwortlich. Die Aufsichtspflicht beginnt 
mit der konkreten Übergabe der Kinder an das pädagogische 
Personal und endet mit der Übergabe an eine sorgeberechtig-
te Person bzw. an eine von den sorgeberechtigten Personen 
mit der Abholung beauftragten und zuvor schriftlich benann-
ten Begleitperson. Die Benennung einer Begleitperson unter 
12 Jahren ist ausgeschlossen.

(2) 	Haben die Personensorgeberechtigten mit der Leitung der 
Kindertageseinrichtung schriftlich vereinbart, dass ein Kind 
allein zur Kindertageseinrichtung kommen oder nach Hause 
gehen darf, beginnt oder endet die Aufsichtspflicht beim Be-
treten oder beim Verlassen des Gebäudes bzw. des umfriede-
ten Bereichs der Kindertageseinrichtung. Diese Vereinbarung 
kann nur getroffen werden, wenn die Einrichtungsleitung die 
Fähigkeiten des Kindes, den Nachhauseweg allein zu bewäl-
tigen, als ausreichend einschätzt. Hierzu ist es erforderlich, 
die Gegebenheiten des Einzelfalls zu prüfen. Dies beinhaltet 
vor allem eine Einschätzung zum Entwicklungsstand des 
Kindes und der Gefahrenquellen des Nachhauseweges. Eine 
entsprechende Abwägung findet ebenfalls statt, wenn das 
Kind durch eine minderjährige Begleitperson ab 12 Jahren 
abgeholt werden soll.
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(3) 	Leben die Personensorgeberechtigten getrennt und hält sich 
das Kind mit Einwilligung des einen Personensorgeberech-
tigten oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung ge-
wöhnlich bei dem anderen Personensorgeberechtigten auf, 
so entscheidet allein der Personensorgeberechtigte, bei dem 
das Kind lebt. Wird von den Personensorgeberechtigten das 
Wechselmodell als Umgangsregelung praktiziert, ist die Ein-
willigung beider Personensorgeberechtigten erforderlich.

§ 10 Elternbeirat

	 In den kommunalen Kindertageseinrichtungen werden El-
ternbeiräte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen nach § 
5 KiTaG gebildet.

§ 11 Versicherung/Haftung

(1) Nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind 
Kinder aller Altersgruppen gegen Unfall versichert (SGB VII)

	 - auf dem direkten Weg zu und von der Einrichtung,
	 - während des Aufenthaltes in der Einrichtung,
	 - �während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb 

des Grundstückes (Spaziergänge, Feste und dergleichen).
	 Für Kinder ab dem 7. Lebensjahr wird den Personensorge-

berechtigten empfohlen, eine Haftpflichtversicherung abzu-
schließen.

(2)	  Alle Unfälle, die auf dem Weg von und zu der Einrichtung 
eintreten und eine ärztliche Behandlung zur Folge haben, sind 
der Einrichtungsleitung oder dem pädagogischen Personal 
unverzüglich zu melden, damit die Schadensregulierung ein-
geleitet werden kann.

(3) Für vom Träger der Einrichtung oder von Mitarbeitenden (we-
der vorsätzlich noch grob fahrlässig) verursachte Verluste, 
Beschädigungen und Verwechslungen der Garderobe und 
Ausstattung der Kinder wird keine Haftung übernommen. 
Dies gilt ebenso für mitgebrachte Spielsachen, Kinderwagen, 
Kinderfahrzeuge etc.

(4) Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter 
Umständen die Personensorgeberechtigten.

4. Abschnitt
Beendigung der Nutzung

§ 12 Abmeldung durch die Personensorgeberechtigten

(1)	 Die Personensorgeberechtigten können das Nutzungsverhält-
nis mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende beenden. 
Die schriftliche Abmeldung muss bei der Einrichtungsleitung 
eingereicht werden.

(2) 	Soll ein Wechsel in eine andere kommunale Kindertagesein-
richtung oder ein Wechsel des Betreuungsangebotes erfolgen, 
kann dieser nur ohne Unterbrechung der Nutzungsvereinba-
rung vorgenommen werden.

(3) 	 Im Falle eines Wegzugs erlischt der Anspruch auf einen Be-
treuungsplatz bei der Gemeinde Oberteuringen. In Ausnahme-
fällen kann auf schriftlichen Antrag bei der Einrichtungsleitung 
eine befristete Weiterbetreuung des Kindes in der bisherigen 
Einrichtung für maximal drei Monate gewährt werden.

§ 13 Widerruf der Zulassung (Abmeldung und/oder Änderun-
gen durch die Gemeinde Oberteuringen

(1) 	Die Gemeinde Oberteuringen kann als Trägerin der Einrich-
tung die Zulassung des Kindes zum Besuch der Einrichtung 
widerrufen insbesondere

	 - �wenn das Kind mindestens zusammenhängend zwei Monate 
unentschuldigt in der Einrichtung fehlt,

	 - �wenn das Kind die Einrichtung nicht regelmäßig besucht 
oder die Nutzung in erheblichem Umfang von der gebuch-
ten Zeit abweicht,

	 - �wenn das Kind spezieller Hilfen bedarf, welche die Kinder-
tageseinrichtung trotz erheblicher Bemühungen nicht leisten 
kann,

	 - �wenn die Personensorgeberechtigten gegen Pflichten dieser 
Satzung und/oder Pflichten aus dem Betreuungsverhältnis 

verstoßen und/oder trotz schriftlicher Abmahnung diese 
wiederholt nicht beachten,

	 - �wenn das besuchte Betreuungsangebot des Kindes durch 
die Gemeinde eingestellt oder die Einrichtung geschlossen 
wird,

	 - �wenn nicht auszuräumende erhebliche Differenzen in der 
Zusammenarbeit zwischen Personensorgeberechtigten und 
der Gemeinde bestehen,

	 - �wenn die Gebührenschuldner mit der Entrichtung der fest-
gesetzten Gebühr von mehr als zwei Monaten in Zahlungs-
rückstand sind und die geschuldeten Gebühren trotz Mah-
nung nicht entrichten oder wenn das Kind seinen alleinigen 
Wohnsitz bzw. Hauptwohnsitz nicht mehr in Oberteuringen 
hat.

(2) 	Kinder, die zum Ende des Kindergartenjahres in die Schule 
wechseln, werden von der Gemeinde Oberteuringen zum 31. 
August des Jahres von Amts wegen abgemeldet.

(3) 	Muss der Träger bestehende Betreuungszeiten, wie in § 8 
Abs. 4 genannt, reduzieren, um dadurch den Vorgaben der 
Aufsichtsbehörde KVJS nach § 45 SGB VIII zu entsprechen, 
wird die erforderliche und somit angepasste Betreuungsform 
von Amts wegen festgesetzt. Es besteht kein Anspruch auf die 
bisher gebuchte Betreuungsform. Die Personensorgeberech-
tigten erhalten über die neue Festsetzung einen geänderten 
Gebührenbescheid.

(4) 	Für Kinder mit erhöhtem Unterstützungsbedarf, ist eine Re-
duzierung der vereinbarten Betreuungszeiten seitens des 
Trägers der Einrichtung möglich, wenn die Ressourcen und 
Rahmenbedingungen der Kindertageseinrichtung sich nicht 
mit dem Bedarf vereinbaren lassen. Die Kinder können eben-
falls vom Besuch der Einrichtung auf Dauer oder fristlos aus-
geschlossen werden, sofern eine unzumutbare Gefährdung 
der eigenen oder fremden Sicherheit nicht auszuschließen ist.

5. Abschnitt
Gebühren, Datenschutz

§ 14 Benutzungsgebühren

(1) 	Die Benutzungsgebühren richten sich nach der jeweiligen 
Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Kinderbetreuungseinrichtungen. Das Einzugsverfahren regelt 
der Träger.

(2) 	Die Benutzungsgebühren sind eine Beteiligung an den ge-
samten Betriebskosten der Einrichtung und sind deshalb 
auch während der Ferien, bei vorübergehender Schließung, 
bei längerem Fehlen des Kindes und bis zur Wirksamkeit ei-
ner Kündigung zu zahlen.

(3) 	Sollte es Personensorgeberechtigten trotz öffentlicher Hilfen 
(Übernahme der Benutzungsgebühren durch sonstige öffent-
liche Stellen) nicht möglich sein, die Benutzungsgebühren zu 
leisten, kann der Beitrag in begründeten Fällen vom Träger 
ermäßigt werden.

§ 15 Datenschutz

(1) 	Zur Aufnahme der Kinder in eine Kindertageseinrichtung ist 
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezo-
genen Daten erforderlich.

(2) 	Personenbezogene Angaben, die im Zusammenhang mit der 
Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes in der Einrich-
tung erhoben oder verwendet werden, unterliegen den für 
den Träger geltenden Bestimmungen des Datenschutzes. 
Die zuständige Aufsichtsbehörde kann beim Träger erfragt 
werden. Der Träger gewährleistet die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vorschriften.

(3) 	Eine Datenübermittlung an Personen oder Stellen außer-
halb der Einrichtung ist nur zulässig, wenn eine gesetzliche 
Übermittlungsbefugnis oder eine freiwillige schriftliche und 
zweckbestimmte Einwilligungserklärung der Personensor-
geberechtigten vorliegt.

(4) 	Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten zur Er-
stellung der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation setzt 
das Einverständnis der Personensorgeberechtigten voraus. 
Die Einwilligung ist schriftlich abzugeben.



Nummer 14  02. April 2026 Seite 7

(5)  Eine Veröffentlichung von Fotos des Kindes in Druckmedien 
und/oder im Internet erfolgt nur mit schriftlicher Einwilligung 
durch die Personensorgeberechtigten.

(6)  Auf das Verlangen der Personensorgeberechtigten hin ist der 
Träger nach den für ihn geltenden Datenschutzbestimmun-
gen verpflichtet, diesen zum Zeitpunkt einer Datenerhebung 
folgende Informationen zur Verfügung zu stellen:

 a)  Dauer der Speicherung der Daten oder eine Erläuterung 
der Art und Weise, wie die Dauer festgelegt wird.

 b)  Bestehen des Rechts auf Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertrag-
barkeit, Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung.

 c) Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde.
 d)  Angaben zur gesetzlichen Grundlage, Erforderlichkeit bzw. 

den Folgen einer Verweigerung der Angaben.
(7)  Ohne die Einwilligung der Personensorgeberechtigten erhebt 

der Träger keine personenbezogenen Daten zu diesen oder 
deren Kind. Er muss sich aber das Recht vorbehalten, das 
Betreuungsverhältnis über den Besuch der Kindertagesein-
richtung aus wichtigem Grund (ohne Einhaltung einer Frist) 
zu kündigen, wenn aufgrund fehlender, hierfür erforderlicher 
Daten die Sicherheit und Gesundheit des Kindes (etwa bei 
Unfällen, plötzlichen Erkrankungen oder Allergien) nicht jeder-
zeit sichergestellt werden kann, oder die ordnungsgemäße 
Durchführung dieses Betreuungsverhältnisses nicht gewähr-
leistet ist. Welche Daten er hierfür benötigt, teilt der Träger 
den Personensorgeberechtigten schriftlich mit. Auch wenn die 
Einwilligung der Personensorgeberechtigten vorliegt, ist der 
Träger nach den für ihn geltenden Datenschutzbestimmun-
gen verpflichtet, den Personensorgeberechtigten folgende 
Informationen zur Verfügung zu stellen:

 1. Name und Kontaktdaten der Kindertagesstätte,
 2.  ggf. Kontaktdaten des/der örtlichen Beauftragten des Trä-

gers,
 3. Verarbeitungszwecke sowie die Rechtsgrundlagen,
 4. Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern,
 5.  Eine Übersicht der zu den Personensorgeberechtigten und 

zum Kind gespeicherten Daten.
(8)  Datenschutzverstöße, wie der Verlust von Datenträgern bzw. 

Sozialdaten, werden dokumentiert und ggf. gemäß den da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen der zuständigen Auf-
sichtsbehörde gemeldet.

§ 16 In-Kraft-Treten

 Diese Satzung tritt am 01.05.2026 in Kraft; gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Benutzung der kommunalen Kinderta-
geseinrichtungen vom 14.02.2019 außer Kraft.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elek-
tronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde Oberteuringen geltend ge-
macht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Oberteuringen, den 26.03.2026

gez.

Ralf Meßmer
Bürgermeister

Abfuhrtermine
Dienstag, 07.04.2026 
Gelber Sack 

Freitag, 10.04.2026 
Restmüll 4-wöchig 

Samstag, 11.04.2026 
Altmetallsammlung Vereine 

Öffnungszeiten Wertstoffhof 
montags 15:00 – 17:00 Uhr 
freitags 15:00 – 17:00 Uhr 
samstags 09:00 – 12:00 Uhr 

Verschenken Sie Kultur
Mühlen-Gutscheine · erhältlich ab sofort auch an der Abend-
kasse bei Veranstaltungen (Barzahlung) und wie gewohnt im 
Bürger-Service-Büro im Rathaus Oberteuringen. Der Gutschein 
ist unbegrenzt und kann beim Kartenvorverkauf im Bürger-Ser-
vice-Büro oder direkt an der Abendkasse eingelöst werden.

Facebook & Instagram · hier sind wir mit unserem Kulturpro-
gramm zu finden. 

Kultur Hören für alle · Menschen mit Hörbeeinträchtigung, 
auch mit Cochlea-Implantat. können das Programm mit unse-
ren Hörhilfen besser verstehen und erleben · gestiftet von der 
AKTION MENSCH. Melden Sie sich vor der Veranstaltung beim 
Kulturverein.

Online Ticketkauf · für die Veranstaltungen ab April 2026 ist 
auf unserer Website der Ticketkauf direkt verlinkt zu Ticket 
Regional - also ganz unkompliziert für Sie. Wir bieten Ihnen wie 
gewohnt den 

Ticket-Vorverkauf im Bürger-Service-Büro im Rathaus und die 
Abendkasse. Und der Ticketkauf per Telefon 0651-9790777. 
Bitte haben SIe Verständnis dafür, dass eine Karten-Reservie-
rung nicht mehr möglich ist, da bei jeder Veranstaltung viele 
Karten einfach nicht abgeholt werden.

Pfefferle & Zipperle
Schwäbische Comedy
Samstag 11. April 2026 um 20 Uhr
Unsinnig, tiefsinnig, scharfsinnig, irrsinnig, oifach wahnsinnig 
guat sind dia zwoi außergwöhnlich Gwöhnliche, das schwäbi-
sche Dreamteam der Mundart-Comedy.
Ausgezeichnet mit dem Sebastian Blau Preis 2024 für Comedy, 
schwäbeln die Zwei, so wie wir es lieben.
www.pfefferleundzipperle.de
Ticket-Kauf: VVK im Bürger-Service-Büro. Online Ticket-Kauf 
bei TICKET REGIONAL über www.muehle-ot.de, Ticket-Kauf per 
Telefon 0651-9790777, Restkarten an der Abendkasse.
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VVK 18 €, Online Ticketkauf, AK 20 €

Ausstellung Angy Geyer - Galerie Mühle
EIn Leben in Farben und Formen
Vernissage Sonntag 12. April 2026 um 14 Uhr
Geboren und aufgewachsen in Süditalien, lebt die Künstlerin heute 
mit ihrem Ehemann in Wangen. Sie zeigt einen Querschnitt ihrer 
Gemälde in Acryl und Mischtechnik auf Leinwand. Eine Vielfalt an 
angewendeten Techniken, Farben und Formen der letzten Jahre 
spiegeln sich in ihren Bildern wieder.
Dauer der Ausstellung: 12. April - 24. Mai 2026
Galerie geöffnet: sonntags 14 - 18 Uhr und zu den Kulturveran-
staltungen

The Rockin’ 60s 
10 Jahre Jubiläumsparty
Rockmusik
Samstag 25. April 2026 um 20 Uhr
Fünf  Musiker, mit langjähriger Bühnenerfahrung werden mit ihrem 
Geburtstagskonzert die Mühle rocken! Nicht umsonst lautet das 
Band-Motto: Put on your dancing shoes – and have fun! „Gute 
Musik und ausgelassene Stimmung sind bei uns kein Zufall - 
sondern pure Absicht“
www.the-rockin-60s.de
Ticket-Kauf: VVK im Bürger-Service-Büro. Online Ticket-Kauf 
bei TICKET REGIONAL über www.muehle-ot.de. Ticket-Kauf per 
Telefon 0651-9790777. Restkarten an der Abendkasse.

VVK 18 €, Online Ticketkauf, AK 20 €

Red Carpet
Pop Rock Musik
Samstag 9. Mai 2026 um 20 Uhr
Fünf Musiker aus dem Süden der Republik erzählen handge-
machte Geschichten aus dem Le-ben. Manchmal harmonisch 
und leicht dann wieder rockig und heiß befeuert Red Carpet das 
Publikum. Finest Popular Music, emotional, mitreißend, begeis-
ternd - das ist Red Carpet.
www.redcarpet.band
Ticket-Kauf: VVK im Bürger-Service-Büro. Online Ticket-Kauf 
bei TICKET REGIONAL über www.muehle-ot.de. Ticket-Kauf per 
Telefon 0651-9790777. Restkarten an der Abendkasse.

VVK 18 €, Online Ticketkauf, AK 20 €

Hans Gerzlich
Kabarett
Ich hatte mich jünger in Erinnerung
Freitag 15. Mai 2026 um 20 Uhr
Ein Best Ager in der Blüte des Verfalls. Bei diesem Kabarett Pro-
gramm werden Sie sich kringelig lachen, wenn Sie 50 sind, mal 
50 waren oder vorhaben, irgendwann 50 zu werden. Aber Ach-
tung: Sie werden anschließend wieder 2 Stunden älter sein und 
einige Lachfalten mehr haben.
www.gerzlich.de
Ticket-Kauf: VVK im Bürger-Service-Büro. Online Ticket-Kauf 
bei TICKET REGIONAL über www.muehle-ot.de. Ticket-Kauf per 
Telefon 0651-9790777. Restkarten an der Abendkasse.

VVK 20 €, Online Ticketkauf, AK 22 €

Ausstellung Peter Helm - Galerie
Lautloser Gesang - Fotografie
Vernissage Sonntag 7. Juni 2026 um 14 Uhr
Die Fotografien sind gegenständlich oder abstrakt, voll geballter 
Energie und kraftvoller Dynamik - wie gregorianische Choräle 
mit meditativem und spirituellem Klang. Zen-Koans sind Rätsel, 
nur intuitiv zu lösen – in manchen Fotografien liegt eine non-ver-
bale Antwort.
www.see-art.de
Dauer der Ausstellung: 7. Juni - 19. Juli 2026
Galerie geöffnet: sonntags 14 - 18 Uhr und zu den Kulturveran-
staltungen

Falco Spitz
Nimbus - glaub doch was ich will
Magische Comedy
Freitag 12. Juni 2026 um 20 Uhr
Falco Spitz bietet ein Qualitätsabend voller Quellen, Quatsch und 
anderen Dingen die mit Q anfangen. Von Fake News zur vollen 
Halbwahrheit.
Comedy + Magie man wird bezaubert, es wird gelacht und ge-
staunt.
Erleben Sie bereits heute den „Hellseher des Jahres 2029“
www.brainmagic.de
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Ticket-Kauf: VVK im Bürger-Service-Büro. Online Ticket-Kauf 
bei TICKET REGIONAL über www.muehle-ot.de. Ticket-Kauf per 
Telefon 0651-9790777. Restkarten an der Abendkasse.

VVK 18 €, Online Ticketkauf, AK 20 €

Marcus Rasen & More or Less
Wüstenkonzert
Multimediashow mit Livemusik
Samstag 27. Juni 2026 um 20 Uhr
Marcus Rasen, Extremreisender aus Kressbronn, zeigt einen 
fesselnden Mix aus faszinierenden Bildern / Kurzfilmen von den 
Sand- und Eiswüsten der Erde und ergänzt mit Erzählungen - 
begleitet von der Band More or Less / Wangen mit Musik von 
Vivaldi bis Steppenwolf.
Ticket-Kauf: VVK im Bürger-Service-Büro. Online Ticket-Kauf 
bei TICKET REGIONAL über www.muehle-ot.de. Ticket-Kauf per 
Telefon 0651-9790777. Restkarten an der Abendkasse.

VVK 18 €, Online Ticketkauf, AK 20 €

________________________________________________________

Ticket-Vorverkauf
Rathaus Oberteuringen · Bürger-Service-Büro

bis donnerstags 10 Uhr vor den jeweiligen Veranstaltungen.
Online Reservierungen · für die Veranstaltungen bis Ende März 2026 
Online Ticketkauf · für die Veranstaltungen ab April 2026 ist auf 
unserer Website der Ticketkauf direkt verlinkt zu Ticket Regional 
- also ganz unkompliziert für Sie. Wir bieten Ihnen wie gewohnt 
den Ticket-Vorverkauf im Bürger-Service-Büro im Rathaus und 
die Abendkasse. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir 
keine Karten-Reservierungen mehr anbieten können, da bei 
jeder Veranstaltung sehr viele Karten nicht abgeholt wurden!

Galerie Mühle geöffnet · sonntags 14 - 18 Uhr
und zu den Kulturveranstaltungen.

Eintritt frei bei Vernissagen und Ausstellungen.
www.muehle-ot.de

KIRCHLICHE  
NACHRICHTEN

Katholische Kirchengemeinde St. Martin
Katholische Seelsorgeeinheit IV�
Ailingen-Ettenkirch-Oberteuringen
Pfarrer Reinhard Hangst
Tel. 07546/5276
E-Mail: Reinhard.Hangst@drs.de
Gemeindereferentin Julia Willers
Büro: 07541/603394-2
(donnerstags 15:00-16:45 Uhr)
Mobil: 0160/99529891
E-Mail: Julia.Willers@drs.de
web: https://se-aeto.drs.de 
Pfarramt
St. Martinus, Oberteuringen
St.-Martin-Platz 4
88094 Oberteuringen
Telefon 07546/5276
Email: stmartin.oberteuringen@drs.de
Pfarramtssekretärin: Heike Schorpp, Michaela Bieser
Öffnungszeiten
Dienstag	 14:30 – 17:00 Uhr
Freitag	 08:30 – 11:30 Uhr
Bankverbindung: DE98 6516 2832 0080 3470 02
Pfarramt St. Petrus und Paulus, Ettenkirch
Ittenhauser Str. 3, Tel. 07541/603394-0
stpetrusundpaulus.ettenkirch@drs.de
Pfarramtssekretärin: Heike Schorpp 
Pfarramt St. Johannes Baptist, Ailingen
Ittenhauser Str. 3, Tel. 07541/603394-0
StJohannesBaptist.ailingen@drs.de
Pfarramtssekretärin: Susanne Schröpfer 
 
Gottesdienste 02.04.2026 – 12.04.2026
 

St. Martinus, Oberteuringen

 
Donnerstag, 2. April, Gründonnerstag
18:00 Uhr	 Festliche Eucharistiefeier vom Letzten Abendmahl 

mit Fußwaschung der Erstkommunionkinder und 
anschl. Betstunde

Freitag, 3. April, Karfreitag
10:00 Uhr	 Kinderkreuzweg mit den gesamten Erstkommuni-

onkinder der SE
15:00 Uhr	 Karfreitagsliturgie mitgestaltet vom Kirchenchor
Samstag, 4. April, Karsamstag/Osternacht
20:30 Uhr	 Feier der Osternacht, Beginn mit dem Osterfeuer vor 

der Kirche, Segnung der Osterspeisen
Sonntag, 5. April, Ostersonntag Hochfest der Auferstehung 

des Herrn
10:00 Uhr	 Eucharistiefeier mit Segnung der Osterspeisen
Montag, 6. April, Ostermontag
10:00 Uhr	 Eucharistiefeier mitgestaltet vom Kirchenchor anschl. 

Motorradsegnung
Freitag, 10. April
08:00 Uhr	 Eucharistiefeier
Sonntag, 12. April, Weißer Sonntag
10:00 Uhr	 Eucharistiefeier
	 (Jahrt. für Franz Kuppek; Jahrt. für Oskar Müller; † 

Josef Keller u. verst. Angehörige; † Adolf Vöhringer; 
† Johann u. Johanna Dick; † Josef u. Maria Hucker)

St. Johannes Baptist, Ailingen

Donnerstag, 2. April, Gründonnerstag
18:00 Uhr	 Festliche Eucharistiefeier vom Letzten Abendmahl 

mit anschl. Betstunde
Freitag, 3. April, Karfreitag
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10:00 Uhr	 Kinderkreuzweg mit den gesamten Erstkommuni-
onkinder der SE in Oberteuringen

Samstag, 4. April, Karsamstag/Osternacht
20:30 Uhr	 Feier der Osternacht, Beginn mit dem Osterfeuer vor 

der Kirche, Segnung der Osterspeisen
Sonntag, 5. April, Ostersonntag Hochfest der Auferstehung 

des Herrn
10:00 Uhr	 Eucharistiefeier, Segnung der Osterspeisen mitge-

staltet vom Kirchenchor
Montag, 6. April, Ostermontag
10:00 Uhr	 Eucharistiefeier
Donnerstag, 9. April
08:30 Uhr	 Eucharistiefeier
Samstag, 11. April
10:00 Uhr	 Eucharistiefeier mit Feier der Erstkommunion mit 

den Erstkommunionkinder aus Ailingen
Sonntag, 12. April, Weißer Sonntag
10:00 Uhr	 Eucharistiefeier mit Feier der Erstkommunion mit 

den Erstkommunionkinder aus Ettenkirch

St. Petrus und Paulus, Ettenkirch

Freitag, 3. April, Karfreitag
09:00 Uhr	 Kreuzweg mitgestaltet vom Kirchenchor
10:00 Uhr	 Kinderkreuzweg mit den gesamten Erstkommuni-

onkinder der SE in Oberteuringen
Samstag, 4. April, Karsamstag/Osternacht
20:30 Uhr	 Feier der Osternacht, Beginn mit dem Osterfeuer vor 

der Kirche mit Taufe für das Kind Nelio Germann, 
Segnung der Osterspeisen

Sonntag, 5. April, Ostersonntag Hochfest der Auferstehung 
des Herrn

10:00 Uhr	 Eucharistiefeier, Segnung der Osterspeisen
Montag, 6. April, Ostermontag
10:00 Uhr	 Eucharistiefeier mitgestaltet vom Kirchenchor
Samstag, 11. April
18:00 Uhr	 Eucharistiefeier
Sonntag, 12. April, Weißer Sonntag
10:00 Uhr	 Eucharistiefeier mit Feier der Erstkommunion mit den 

Erstkommunionkinder aus Ettenkirch in Ailingen

MITTEILUNGEN

Aus unserer Seelsorgeeinheit
Schrifttexte
Gründonnerstag, 2. April
L I: Ex 12, 1-8.11-14, LII: 1 Kor 11, 23-26, Ev: Joh 13, 1-15
Karfreitag, 3. April
LI: Jes 52, 13-53, 12, LII: Hebr 4, 14-16; 5, 7-9,
Passion: Joh 18, 1-19, 42
Ostersonntag, 5. April, Hochfest der Auferstehung des Herrn
LI: Apg 10, 34a.37-43, LII: Kol 3, 1-4 oder 1 Kor 5, 6b-8, 
Ev: Joh 20, 1-9 oder Joh 20, 1-18
Ostermontag, 6. April
LI: Apg 2, 14.22-33, LII: 1 Kor 15, 1-8.11, Ev: Lk 24, 13-35 oder 
Mt 28, 8-15
Sonntag, 12. April, 2. Sonntag der Osterzeit (Weißer Sonntag)
LI: Apg 2, 42-47, LII: 1 Petr 1, 3-9; Ev: Joh 20, 19-31

Bischof-Moser-Kollekte – Sonntag, 05. April/Montag, 06. April

Liebe Mitchristen!
Ostern – das Fest des Lebens, der Hoffnung, der Zuversicht, der 
Auferstehung – ist kein frommes Trostpflaster, kein Schönreden 
des Schmerzes.
Es ist der stärkste Ruf Gottes hinein in unsere Welt voller Fra-
gen, Ängste und Abschiede. Der Stein ist weggerollt – nicht nur 
vom Grab Jesu, sondern von allem, was uns lähmt, niederdrückt, 
sprachlos macht. Das leere Grab ist keine Leerstelle, sondern der 
Anfang einer neuen Geschichte: Gottes Geschichte mit uns geht 
weiter – über den Tod hinaus.
Ostern heißt:
•	 Es gibt Hoffnung, auch wenn vieles dagegen spricht.
•	 Es gibt Leben, wo wir nur Endlichkeit sehen.
Und es gibt einen, der dich kennt, der dich beim Namen ruft 
und sagt:

•	 Steh auf! – Lebe! – Vertraue! – Ich bin da – für immer.
Wer Ostern feiert, schaut nicht nur zurück auf ein Wunder, son-
dern geht mit offenen Augen und brennendem Herzen dem Le-
ben entgegen.
Ostern heißt:
Das Leben hat das letzte Wort.
•	 Nicht die Nacht, sondern der Morgen.
•	 Nicht das Grab, sondern der Garten.
•	 Nicht die Träne, sondern das Lächeln.
Wer an die Auferstehung glaubt, hat schon jetzt das Leben in sich 
und wird selbst zu einem Zeichen der Hoffnung.
Ich lade Sie alle sehr herzlich zur Mitfeier der Kartage und des 
Osterfestes in unseren Gemeinden ein. – Ihnen und Ihren Familien 
wünsche ich ein Frohes Osterfest 2026!
Ihr Pfarrer Reinhard Hangst
 
Gottesdienst am Gründonnerstag
Im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung sind alle Familien 
der Erstkommunionkinder, aber auch alle anderen Familien ein-
geladen, am Gründonnertag, den 2. April um 18:00 Uhr die 
Eucharistiefeier zum letzten Abendmahl mit der Fußwaschung in 
der St. Martinus Kirche in Oberteuringen mitzufeiern.
- Wir denken an Jesus und daran, dass er mit seinen Freunden 
das letzte Abendmahl gefeiert hat, bevor er verraten und am 
Kreuz gestorben ist.
Erstkommunion-Vorbereitung “Kinderkreuzweg“
Am Karfreitag, 3. April sind alle Erstkommunionkinder und ihre 
Familien unserer Seelsorgeeinheit zum Kinderkreuzweg in Ober-
teuringen eingeladen.
Treffpunkt ist um 10 Uhr am Brunnen vor dem Pfarrhaus, St. 
Martinus-Platz 4, das Ende des Kreuzwegs ist dann in der Kir-
che St. Martinus.

Feier der Osternacht
Im Rahmen der Erstkommunionvorbereitung sind alle Familien 
der Erstkommunionkinder, aber auch alle anderen Familien ein-
geladen, die Feier der Osternacht mitzuerleben und mitzufeiern. 
Treffpunkt ist zunächst am Osterfeuer vor den Kirchen, dann folgt 
der Einzug mit dem Osterlicht in die Kirchen. Da es für Kinder 
eine sehr lange Feier ist, fühlen Sie sich bitte so frei, zu gehen, 
wenn es für Sie passt. Selbstverständlich können Sie aber auch 
den ganzen Gottesdienst mitfeiern.
In der Osternachfeier in Ettenkirch wird Pfarrer Hangst ein Erst-
kommunionkind taufen.
- Wir feiern Jesus, der den Tod besiegt hat, auferstanden ist und 
uns ewiges Leben geschenkt hat.

Vierte Motorradsegnung in Oberteuringen am Ostermontag
Mit dem Segen Gottes geht´s auch in diesem Frühjahr wieder in 
die Biker Saison. Die Kirchengemeinde Oberteuringen und die 
Motorradfreunde laden auch in diesem Jahr am Ostermontag, 
6. April 2026 zur Motorrad- und Zweiradsegnung in die Marti-
nuskirche nach Oberteuringen ein. Die Eucharistiefeier mit der 
anschließenden Segnung beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss lädt 
das Bistro am Rathaus zu einem Biker-Frühschoppen ein. Die 
Motorräder können auf dem St. Martins-Platz bei der Kirche ab-
gestellt werden.

Missio Kasawo Herzlichen Dank für Ihre Osterfreude!
Mit Freude blicken wir auf unsere Aktion „Frühlingsfreude mit Ge-
heimnis – Ostergrüße aus Kasawo“ zurück. Dank Ihrer Unterstüt-
zung und vieler helfender Hände konnte der Missionsausschuss 
einen Erlös von 490 Euro erzielen – eine große Osterfreude für 
unsere Partnergemeinde.

Ein herzlicher Dank gilt allen, die unsere österlich geschmückten 
Frühlingsblumen erworben haben. Ebenso danken wir allen, die 
bei Vorbereitung, Dekoration und Verkauf tatkräftig mit angepackt 
haben. Jedes Blumenarrangement mit Gebet ist ein Zeichen le-
bendiger Gemeinschaft über Kontinente hinweg.
Auch aus Kasawo erreicht uns ein herzliches Dankeschön: Pfarrer 
Aloysious und die Beterinnen und Beter dort lassen ihren aufrich-
tigen Dank und ihre Segenswünsche ausrichten. Fr. Aloysious: 
„Wir sind bewegt von eurer Freundschaft. Möge der auferstandene 
Herr euch mit Freude, Frieden und Segen erfüllen.“
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Voranzeige:
Lourdes Pilgerreise
Flugreise vom 07.09. – 11.09.2026 mit Herrn Pfarrer Reinhard 
Hangst, Oberteuringen.
Informationen finden Sie auf der Homepage sowie liegen die Pro-
grammhefte beim Schriftenstand aus.
 
Wichtig!
Bitte informieren Sie sich auch über aktuelle Neuerungen auf 
unserer Homepage: https://se-aeto.drs.de

Aus unserer Gemeinde

Nachruf Frau Karin Müller
Wir trauern um unsere Pfarramtssekretärin Frau Karin Müller. 
Sie ist am 22. März 2026 im Alter von 63 Jahren verstorben. 
Seit 2003 war sie in unserem Pfarramt in Oberteuringen be-
schäftigt.

Mit viel Freude und Engagement war sie oftmals die erste An-
sprechpartnerin in allen Lebenslagen für unsere Gemeindemit-
glieder. Durch ihr breites Wissen, ihr klares Urteilsvermögen 
und gutes Fingerspitzengefühl hat sie sehr viel zu einem gu-
ten Miteinander im Pfarrbüro und unserer Kirchengemeinde 
beigetragen.

Karin Müller hatte für die Besucher des Pfarrbüros, ihre Kolle-
ginnen im Sekretärinnenteam unserer Seelsorgeeinheit und alle 
haupt- und ehren amtlich Mitarbeitenden stets ein offenes Ohr.
Sie wurde von allen sehr gemocht und überaus geschätzt.

Karin Müller hat ihre lange schwere Krankheit mit einem tiefen 
Gottvertrauen tapfer und geduldig ertragen.

Ihr Tod erfüllt uns mit tiefer Trauer.
Wir werden Karin Müller stets in ehrenvollem und dankbarem 
Andenken bewahren.

Für die Kirchengemeinde St. Martinus Oberteuringen

Reinhard  Hangst Petra Keller
Pfarrer  Gewählte Vertreterin des KG

Was sonst noch interessiert

Aktuelle Kursangebote und Veranstaltungen der ka-
tholischen Erwachsenenbildung:
Anmeldung und weitere Infos: wenn nicht anders an-
gegeben, unter 07541/ 3786072, info@keb-fn.de oder 

www.keb-fn.de
Facebook: keboberschwabenbodensee
Instagram: @kebbodensee
info@keb-fn.de , www.keb-fn.de

Waldzeit für Menschen in Trauer. Gemeinsam im Wald unter-
wegs immer am letzten Samstag im Monat, 28.03., 25.04., 30.05., 
27.06., 25.07., 29.08., 10:00 - 12:00 Uhr. Veranstaltungsort: See-
wald, Friedrichshafen-St. Georgen, Informationen bei birgitta.
radau@stiftung-liebenau.de  oder telefonisch unter 0173 37 11 
226. Beitragsfrei. Veranstalter: Stiftung Liebenau, Ambulanter 
Hospizdienst Friedrichshafen.
Trauercafé Tettnang, immer am letzten Sonntag im Monat, 
29.03., 26.04., 31.05., 28.06., 26.07., 30.08., 27.09., 14:30 - 16:30 
Uhr in Tettnang, Hospizverein, Bärengässle 1. Informationen bei 
der Koordinatorin Karin Winkler, per E-Mail info@hospizverein-tett-
nang.de. Beitragsfrei. Veranstalter: Hospizverein Tettnang.

Adressen und Hinweise

Geschäftsführender Pfarrer und Co-Dekan Reimar Krauß 
Scheffelstraße 56 
88045 Friedrichshafen 
Tel: 07541 21308 
E-Mail: pfarramt.friedrichshafen.schlosskirche-1@elkw.de

Pfarramt Oberteuringen 
Grubenäckerstr. 13 
88094 Oberteuringen 
Tel: 07546 924396 
E-Mail: pfarramt.oberteuringen@elkw.de 
Pfarramtssekretärin: Frau Regine Giray
Öffnungszeiten 
Dienstag 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr
Bankverbindung: Sparkasse Bodensee, IBAN: DE11 6905 
0001 0020 1012 42

Pfarrerin Sylvia Nölke 
Tel: 07546 924396 
E-Mail: sylvia.noelke@elkw.de 
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Das Wochenende/Der Sonntag

Sonntag, 05.04.2026 Ostersonntag 

 

06:00 Uhr Osterfeuer in der Bonhoefferkirche 
 in FN (Pfr. Krauß)
07:00 Uhr Auferstehungsfeier auf dem 
 Städt. Friedhof FN (Pfr. Jeno)
09:30 Uhr Gottesdienst in der Schlosskirche FN mit Abendmahl 

(Pfr. Jeno)
10:00 Uhr Familiengottesdienst in der Erlöserkirche (Pfr. Kuhnle)
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Klinikum Friedrichs-

hafen (Pfrin. Mader-Nachtrodt)
10:00 Uhr Familiengottesdienst für Kleine und Große - ge-

meinsam Ostern feiern, Ev. Kirche Ailingen (Pf-
rin. Nölke)

Wochenspruch:  Offb. 1,18: Christus spricht: Ich war tot, und 
siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewig-
keit und habe die Schlüssel des Todes und der 
Hölle.

Wochenlied: 103 Gelobt sei Gott im höchsten Thron
Opfer/Kollekte: Für Zwecke der eigenen Gemeinde

Die Woche vom 06.04.-12.04.2026

Montag, 06.04.2026 Ostermontag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30 Uhr Ökum. Emmausgang in der Bonhoef-
ferkirche in FN (Pfr. Krauß o. Pfrin. Ma-
der-Nachtrodt)

11:00 Uhr Gottesdienst mit Gospelchor in der 
Paul-Gerhardt-Kirche in FN (Pfr. Kuhnle)

Mittwoch, 08.04.2026
Der Alphakurs pausiert in den Osterferien, nächster Termin 

15.04.2026
Freitag. 10.04.2026 
Keine Gospelchorprobe, Osterferien!
Sonntag, 12.04.2026 Quasimodogeniti
09:30 Uhr Gottesdienst in der Schlosskirche in Friedrichshafen 

(Pfr. Krauß)
09:30 Uhr Gottesdienst in der Erlöserkirche in Friedrichshafen 
10:00 Uhr Gottesdienst im Klinikum Friedrichshafen (Kath. 

Kom-Feier)
10:00 Uhr Gottesdienst in der Ev. Kirche Oberteuringen (Pfr. 

Taut)
11:00 Uhr Gottesdienst in der Bonhoefferkirche in Friedrichs-

hafen (Pfr. Krauß)

Aktuelles

Besetzung des Pfarramts
Das Evang. Pfarramt ist immer dienstags von 8:30 Uhr bis 
11:30 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr durch die Pfarr-
amtssekretärin, 
Fr. Giray, besetzt.

Pfrin. Sylvia Nölke ist wie folgt erreichbar:
Tel. 07546/924396
Mail: sylvia.noelke@elkw.de
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Sie finden uns jetzt auch auf Instagram (ober-
teuringen_evangelisch).
Hier berichten wir über Neues aus der Öffent-
lichkeitsarbeit.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei!

 
 
 
 
 
 

 

Evang. Diakoniestation - ambulante Dienste 
GmbH
Pflegedienst: Stefan Kluth, Tel. 07541 922656
Nachbarschaftshilfe: Mechthild Kuhnle, Tel. 07541 
922658

Alteisensammlung
Am Samstag, 11. April 2026 findet im gesam-
ten Gemeindegebiet Oberteuringen wieder 
die Alteisensammlung statt. Erfahrungsge-
mäßg ist mit Schrottdieben zu rechnen, daher 
bitten wir das Altmetall erst am Sammeltag 
(bis 09:00 Uhr) sichtbar am Straßenrand be-
reitzulegen. Bei größeren Gegenständen bit-
ten wir im Vorfeld mit uns unter der Han-

dynummer 0157 52395088 Kontakt aufzunehmen. Kühlgeräte, 
Elektroschrott, Öltanks und Nachtspeicheröfen werden nicht 
mitgenommen.
Alle Helfer werden gebeten, sich am Sammeltag pünktlich um 
09:00 Uhr auf dem Hof der Spedition Vöhringer in Bitzenhofen 
einzufinden.

Familientreff Oberteuringen
MamaZeit – Ein Raum für Schwangere & Mamas mit Baby im 1. 
Lebensjahr
Die Zeit rund um Schwangerschaft und das erste Lebensjahr ist 
intensiv.
Sie verändert vieles – körperlich, emotional und im Alltag.
„MamaZeit“ ist ein Angebot von Jasmin Bongartz, ausgebildete 
Stillberaterin und zertifizierte Doula. Es richtet sich an Schwangere 
sowie Mamas mit Babys im 1. Lebensjahr, die sich einen Raum 
wünschen, in dem ihre eigenen Bedürfnisse, Fragen und Gefüh-
le Platz haben. Im Mittelpunkt steht der Austausch mit anderen 
Mamas, ehrliche Gespräche und Zeit zum Ankommen – gemein-
sam mit deinem Baby.

Zeit für dich. Zeit zum Durchatmen. Zeit zum Mama-Sein.
Nächster Termin: Mittwoch, 15.04.26, 09:15 – 11:15 Uhr

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Melde dich für mehr Informationen gerne per Mail an:
hallo@deinedoulajasmin.de

Eltern-Kind-Gruppe
Jeden Dienstag finden im Familientreff zwei feste Eltern-Kind-Grup-
pen für Kinder ab 12 Monaten statt. Nach einem gemeinsamen 
Einstieg haben die Kinder die Möglichkeit, zu spielen, zu toben 
und erste Kontakte zu knüpfen. Gleichzeitig können die Begleit-
personen miteinander ins Gespräch kommen und ihre Kinder in 
der Gruppe erleben.
 
Gruppe 1: 08:45 – 10:00 Uhr
Gruppe 2: 10:15 – 11:30 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Eine Anmeldung oder Fragen richten Sie bitte an:
Olivia Meßmer 07546-29967 oder olivia.messmer@bodensee-
kreis.de

Gesprächszeit
Jeden Mittwoch von 09:30 bis 11:00 Uhr lädt Frau Meßmer im 
Familientreff herzlich dazu ein, Familien zu verschiedenen The-
men zu beraten und zu unterstützen.
Alles rund um die Schwangerschaft, die Erziehung, eine mögli-
che belastende Elternschaft, Konflikte in der Paarbeziehung, die 
Umstellung der Paarbeziehung zu dem Elterndasein, Pubertät, 
Probleme im Kindergarten oder in der Schule, ein harmonisches 
Familienleben etc. …
 
Bitte melden Sie sich vorab telefonisch oder per E-Mail an.
Nach Absprache sind auch individuelle Termine möglich.
 
Anmeldung unter:
E-Mail: olivia.messmer@bodenseekreis.de
Tel.: 07546-29967
 
Treffcafé
Jeden Donnerstag von 09:00 bis 11:00 Uhr sind alle Eltern, Groß-
eltern, Schwangere sowie Tageseltern herzlich zum Treffcafé in 
den Familientreff eingeladen! In entspannter Atmosphäre können 
Sie bei einer Tasse Kaffee oder Tee ins Gespräch kommen und 
neue Kontakte knüpfen. Währenddessen haben die Kinder viel 
Platz, um sich im großzügigen Spielraum auszutoben und neue 
Freunde zu finden. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie!
 
Babygruppe am Freitag
Die Geburt eines Kindes kann so einiges durcheinanderwirbeln. 
Plötzlich werden neue Themen wichtig. Und selbst wenn bereits 
ein größeres Geschwisterkind da ist, so ist es vielen Eltern ein Be-
dürfnis andere Eltern kennenzulernen, die sich in einer ähnlichen 
Lebenslage befinden. Martina Munding (Kinderkrankenschwester 
und Heilpraktikerin) bietet zwei Babygruppen für Eltern mit Kinder 
bis zu 12 Monaten an. Gemeinsam werden wir sämtliche Themen 
rund ums Thema Baby besprechen, altersgerechte Spiele, Lieder 
ausprobieren und praktische Alltagstipps mit nach Hause nehmen.

Gruppe 1: 08:30 - 10:00 Uhr
Gruppe 2: 10:30 - 12:00 Uhr

Informationen und Anmeldung unter:
E-Mail: Martina.munding@online.de
Tel.: 07544-964763

Spielgruppe
Jeden zweiten Freitag von 14:30 - 16:00 Uhr können Kleinkinder 
ab einem Jahr unter Anleitung von Frau Munding spielerisch die 
Welt erkunden. Musik und sensorische sowie motorische Ele-
mente sollen fester Bestandteil des Angebots sein.
 
Information und Anmeldung:
Martina Munding (Kinderkrankenschwester & Heilpraktikerin)
Martina.munding@online.de
Tel.: 07544-964763
 
Hebammensprechstunde
Im Rahmen des Programmes Frühe Hilfen/MOBILE, wird im Mehr-
generationenhaus in Markdorf für werdende Eltern oder Eltern mit 
Kindern bis zu 3 Jahren, aus Markdorf, Bermatingen und Ober-
teuringen, einmal wöchentlich, eine offene Sprechstunde und 
individuelle Elternberatung angeboten.
 
Hier können Sie sich mit Ihren Anliegen rund ums Elternwerden 
und Elternsein, an eine erfahrene Familienhebamme wenden.

WO: Mehrgenerationenhaus Markdorf, Spitalstraße 3, 88677 
Markdorf
WANN: Dienstags von 08:30 - 10:30 Uhr
Kontakt: Stephanie Sandkühler, Hebamme
E-Mail: steffi-sandkuehler@web.de oder info@mgh-markdorf.de
Tel.: 07544-71817
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Offene Sprechstunde des Allgemeinen Sozialen Dienstes
 
Wer kennt das nicht? Manchmal geht alles drunter und drüber 
und man weiß einfach nicht mehr weiter.
Die Anforderungen im Alltag können vielfältig sein:
- Probleme mit den Kindern/ Erziehungsfragen
- Überforderung
- Partnerschaftsprobleme
- finanzielle Nöte
- Fragen bei Trennung und Scheidung….

Bei all diesen familiären Fragen und Schwierigkeiten bietet Frau 
Tanja Staneker vom Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendam-
tes Bodenseekreis Beratung und Vermittlung von Hilfen an.

Um eine Anmeldung per Mail wird gebeten.
Tanja.Staneker@bodenseekreis.de

Sportverein Oberteuringen

Abteilung Leichtathletik
Stadionreinigung der Leichtathleten
Stadionreinigung bei Sonnenschein
Die Leichtathleten können es kaum erwarten im ge-
reinigten Stadion zu trainieren. Fleißige Helferinnen 

und Helfer trafen sich am Samstagmorgen um 09:30 Uhr und 
befreiten die Kugelstoßanlage, die Weitsprunggrube, die Tribüne 
und die Rundbahn von Unkraut und Laub. Highlight für die Ju-
gendlichen war die neue Kehrmaschine, die nun zum Einsatz kam. 
Kuchen, Seelen, Brezeln und Getränke sorgten dafür, dass keinem 
die Kraft ausging. Bis 12:15 Uhr waren alle Arbeiten erledigt. Die 
nächste Stadionreinigung findet im Herbst statt. 
Herzlichen Dank für den Einsatz aller kleinen und großen Helfer!

Abteilung Fußball
Spielbericht B-Junioren
SV Oberteuringen B1 vs. SV Reute
Am zweiten Spieltag traf der SV Oberteuringen I auf 
den SV Reute. Durch Julian Schempp gingen unsere 

Jungs früh in Führung. In der 74. Minute schoss Eric Traub durch 
einen Seitfallzieher den 2:0 Endstand. Trotz durchwachsener 
Leistung konnte somit ein Heimsieg eingefahren werden und die 
Tabellenführung verteidigt. 

Ausblick Jugend
Aufgrund der Osterferien bestreiten unseren Jugendmannschaf-
ten dieses Wochenende keine Spiele. 
Die Abteilung Fußball wünscht allen Mitgliedern, Freunden und 
Unterstützern ein frohes und erholsames Osterfest. 
Wir freuen uns darauf, nach den Feiertagen wieder mit frischem 
Schwung auf dem Platz zu stehen!

Ergebnisse & Ausblick Herren
Unsere Herren erzielten am vergangenen Wochenende folgende 
Ergebnisse:
SV Oberteuringen II - TSV Oberreitnau II - 1:2 (0:1)
SV Oberteuringen I - TSV Oberreitnau I - 1:2  (1:1)

Am heutigen Donnerstag, 02.04.2026 spielt unsere zweite Mann-
schaft das Nachholspiel gegen den SC Bürgermoos. Anpfiff ist 
um 19:00 Uhr im Rotachstadion. Wir freuen uns über eure Un-
terstützung!
Das kommende Wochenende sind unsere beiden Mannschaften 
spielfrei. 

www.senioren-aktiv.jimdofree.com  
Hinweis: für alle Veranstaltungen der Vereinigung Senio-
ren-Aktiv Oberteuringen.
Die Teilnahme an allen Angeboten erfolgt auf eigene Verant-
wortung. 

Montag
Handarbeitskreis
14:30 Uhr bis 17:30 Uhr im 14-tägigem Rhythmus.
Info bei: Gabi Hecht, Tel. 07546-5880
 
Radtour (nur Anfang April bis Ende Oktober)
Abfahrt vom Treffpunkt Mühle um 14:30 Uhr.
Radler/- innen mit und ohne E-Motor sind herzlich willkommen.
Wir radeln mit Helm aber nicht wenn es regnet.
 
Donnerstag 
Geführte Radtour ganztägig
Erste Ausfahrt Anfang Mai mit Abfahrt um 10:00 Uhr an der Mühle.
Die Tour findet im 14-tägigem Rhythmus statt.
 
Wandern 
Jede Woche ab Treffpunkt ,,Mühle‘‘ um 14:00 Uhr
Neue Wanderer/-innen sind willkommen.
Wir wandern rund um Oberteuringen und fast bei jeder
Witterung, nach dem Motto runter vom Sofa raus in die Natur.
Info: bei Josef Brugger Tel: 07546/1297
  
Freitag
Kegelabend
Jede Woche im Gasthaus zur Post Oberteuringen
Um 17:00 Uhr
Info: bei Helmut Miess Tel: 07546-5741

Ausflug 2026
Einladung zur Busfahrt nach Wieskirche und an den Forg-
gensee
Liebe Mitglieder und Interessierte,
der VdK Oberteuringen lädt Sie herzlich zu einer unvergeßlichen 
Tagesfahrt ein. Wir haben ein attraktives Angebot für eine Reise 
nach Wieskirche und an den wunderschönen Forggensee zu-
sammengestellt.
Reiseziel: Wieskirche / Forggensee Reisetermin: Dienstag, 9. 
Juni 2026 Abfahrt: 07:30 Uhr in Oberteuringen (erster Zustieg) 
Rückkehr: ca. 19:00 Uhr in Oberteuringen

Geplanter Reiseablauf:
• 08:00 - 10:45 Uhr: Busfahrt von Oberteuringen über Isny - 

Kempten - Roßhaupten zur Wieskirche das ist eine ovale 
Kirche aus den 18.jh. und gehört zum UNESCO-Welterbe.

• 10:45 - 11:30 Uhr: Besuch der Wieskirche (ohne Führung)
• 11:30 - 13:30 Uhr: Mittagessen, im „Gasthaus Moser“ in Wies 

(nicht im Pauschalpreis enthalten)
• 13:30 - 14:00 Uhr: Busfahrt an den Forggensee
• 14:00 - 15:00 Uhr: Zeit für einen Spaziergang am Forggensee.
• 15:00 - 17:00 Uhr: Schiffahrt auf dem Forggensee, inklusive 

Kaffee und Kuchen auf dem Schiff!
• 17:15 - 19:00 Uhr: Rückfahrt nach Oberteuringen
Preis 48 € mit Schiffahrt ca. 2 Stunden Und Kaffee mit Kuchen 
auf dem Schiff. Anmeldung bis 30.05.26
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Bezahlung bei Anmeldung. Keine Rückerstattung.
Bine Schulmayer
016099089663 IBAN DE 70 6516 2832 0082 4590 02
07546 929757 Verwendungszweck: Forggensee 2026

Narrenzunft Oberteuringen
Teuringer Johle

Johle Rätsel 
Liebe Kinder,
habt ihr Lust auf ein kleines Rätsel?
Dann macht mit bei unserem Gewinnspiel!
Löst das Rätsel und schickt uns eure richtige Antwort.
Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir eine kleine Über-
raschung. Mitmachen dürfen alle Kinder bis 12 Jahre.
Sendet uns eure Lösung mit eurem Namen + Alter bis zum 
14.04.26 an unsere E-Mail-Adresse: info@johle.de.
Viel Spaß beim Knobeln und viel Glück!
Eure Johle

Das teuringer Bus´le macht mobil
Wenn Ihre Mobilität durch Krankheit oder zunehmendem Alter ein-
geschränkt ist, fahren wir Sie gerne zu Zielen, die für Sie schwer 
zu erreichen sind. Dieses Angebot gilt für alle Oberteuringerin-
nen und Oberteuringer, die älter als 75 Jahre, hilfsbedürftig oder 
krank sind.

Verabschiedung unserer Schriftführerin
Bei unserer Mitgliederversammlung 2026 stand turnusmäßig 
die Wahl unseres 1. Vorsitzenden sowie unserer Schriftführerin 
an. Frank Kulke wurde einstimmig als 1. Vorsitzender in seinem 
Amt bestätigt. Ursula Hutzel kandidierte jedoch nicht mehr als 
Schriftführerin. Gudrun Wernet stellte sich als Nachfolgerin zur 
Verfügung und wurde ebenfalls einstimmig gewählt.
Unser erster Vorsitzender Frank Kulke verabschiedete Ursula Hut-
zel, nicht ohne ihr für ihr unermüdliches Engagement zu danken. 
In der Ausübung ihres Amtes war Sie eine große Stütze für uns, 
immer pflichtbewusst und verantwortungsvoll. Sie bleibt uns als 
Disponentin und Unterstützerin unserer Aktivitäten erhalten, was 
wir sehr zu schätzen wissen. Gleichzeitig freuen wir uns darüber, 
dass wir eine Nachfolgerin für Ursula  Hutzel gefunden haben 
und begrüßen in unserem Vorstandsteam ganz herzlich Gudrun 
Wernet, die ihr Amt weiterführen wird. Auch dafür sagen wir von 
Herzen Danke.

Frank Kulke verabschiedet Ursula Hutzel mit einem kleinen 
 Abschiedsgeschenk.

Gudrun Wernet, Ursula 
Hutzel, Frank Kulke
(von li nach re)
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Wir fahren Sie wieder zum SENIORENKINO:
Wir bieten Ihnen eine Sonderfahrt zum Cineplex Friedrichshafen 
am 13.04.2026 an. Gezeigt wird der Spielfilm „No Hit Wonder”. 
Ein deutscher Film über die Kraft der Musik und das gemeinsa-
me Singen.

ACHTUNG - geänderte Abholzeiten!
Unser Fahrer holt Sie um 14:00 Uhr ab, damit Sie die Vorstel-
lung um 14:30 Uhr besuchen können. Wir empfehlen Ihnen, das 
Filmticket im Vorfeld zu buchen, da die Vorstellungen meist 
gut besucht sind.

Mitgliedschaft für nur 12 € im Jahr
Vielleicht möchten Sie Mitglied im Verein 
Teuringer Bus´le e.V. werden? Für nur 12 
€ pro Jahr helfen Sie mit, dass unser so-
zialer Fahrdienst aufrechterhalten wird und 
das Bus´le weiter durch Oberteuringen und 
Umgebung rollt.
SPENDEN sind immer herzlich willkom-
men, vielen Dank dafür!

Sparkasse Bodensee IBAN DE49 6905 0001 0026 5668 69
Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren eG
IBAN DE41 6516 2832 0070 3870 01

Einsatztage
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
08:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Anmeldungen: 07546 3529 888
Dienstag und Donnerstag, 16:30 - 18:30 Uhr
Stornierungen: 07546 3529 889
Internet: www.teuringer-busle.de

Vierte Luftgewehrmannschaft beendet Saison auf Platz 8
Die Sportpistolenmannschaft hat die Saison in der Kreisklasse 
auf dem 8. Platz der Abschlusstabelle beendet. In den letzten 
Wettkämpfen der Runde zeigte das Team großen Einsatz, musste 
sich jedoch starken Gegnern geschlagen geben.
Im 4. Wettkampf gegen den SV Fenken 4 unterlag die Mann-
schaft mit 1370 zu 1388 Ringen. Auch im 5. Wettkampf gegen 
SR Grünkraut musste sich das Team mit 1385 zu 1414 Ringen 
geschlagen geben.

Der 6. Wettkampf gegen den KKSC Steinach endete ebenfalls mit 
einer Niederlage. Hier lautete das Ergebnis 1371 zu 1436 Ringen.
Die Einzelergebnisse der Schützinnen und Schützen beim letz-
ten Wettkampf:
• Nico Schütz: 358 Ringe
• Anita Wolf: 341 Ringe
• Daniel Vasilev: 341 Ringe
• Otto Schütz: 331 Ringe

Das Streichergebnis stellte Alexej Vasilev mit 317 Ringen.
Die Sportleitung gratuliert der Mannschaft herzlich zu ihrem Ein-
satz während der gesamten Saison und wünscht allen Schüt-
zinnen und Schützen weiterhin „Gut Schuss“ für die kommende 
Sommersaison.

Unsere Trainingszeiten:
Mittwoch: 19:00 – 21:00 Uhr 
Freitag:
• Jugendtraining: 18:00 – 19:30 Uhr 
• anschließend freies Training bis 22:00 Uhr
Sonntag: ab 10:00 Uhr

Töpfern für Kinder ab 6 Jahren Die Bearbeitungsmöglichkei-
ten und Formbarkeit des Materials regen immer wieder zu neu-
en Experimenten an. Ausgehend vom einfachen Rund der Kugel 
bis zu kleinen Skulpturen wird die Kreativität jeder Altersstufe 
gefördert. Ziel ist das Anfertigen eigener Keramikobjekte nach 
Modellvorlage.
Stefanie Thoma, 5 Nachmittage Mittwoch, 15.04.2026, 22.04.2026, 
29.04.2026, 06.05.2026, 14:00 - 15:30 Uhr Mittwoch, 13.05.2026, 
14:00 - 14:45 Uhr Abholtermin (9 UE)
Teuringer-Tal-Schule, Neubau, Werkraum, Franz-Roth-Platz 12
RB208172OT* / 52,00 EUR zzgl. ca. 7,00 EUR Materialkosten * 
kostenfreier Rücktritt bis eine Woche vor Kursbeginn

Kinder Kunst Werkstatt für 6 bis 10-Jährige Zeichnen, malen, 
drucken und experimentieren mit verschiedenen Techniken, Far-
ben, Stiften und ergänzenden Materialien. Papier und Farben 
werden gestellt. Die Materialkosten werden im Kurs vor Ort direkt 
abgerechnet. Weitere Informationen bei der Kursleiterin unter Tel. 
07546 5840, www.barbara-kensy-schneider.de.
Barbara Kensy-Schneider, Architektin und Malerin, 4 Nachmit-
tage, 15.04.2026 - 06.05.2026 Mittwoch, wöchentlich, 14:30 - 
16:00 Uhr (8 UE)
Teuringer-Tal-Schule, Neubau,  Mehrzweckraum, Franz-Roth-
Platz 12
RB207521OT* / 30,00 EUR zzgl. 3,00 EUR Materialkosten * kos-
tenfreier Rücktritt bis eine Woche vor Kursbeginn

Scrapbooking: Hochwertiges Fotobuch zum Aufstellen kleine 
Kunstwerke aus Papier Wie wäre es, die schönsten Urlaubsfotos 
im Wohnzimmer vor Augen zu haben oder Oma die Kinderbilder 
in einem tollen Büchlein zu überreichen, statt kurz auf dem Han-
dybildschirm zu zeigen? An diesem Abend erschaffen wir einen 
speziellen Ort für ausgewählte Lieblingsbilder: unser Fotobuch hat 
Platz für 10 Fotos, Karten und andere Erinnerungsstücke - als Ge-
schenk dekorativ zum Aufstellen oder Mitnehmen. Wir erstellen es 
Schritt für Schritt zusammen und mit der ausführlichen Anleitung 
kann es Zuhause mit gängigem Material noch oft nachgebastelt 
werden. So entstehen ganz einfach individuelle Unikate mit be-
sonderer Note. Das Material wird im Kurs zur Verfügung gestellt, 
Fotos fügen Sie Zuhause dazu. Bitte den passenden Geldbetrag 
für das Material und ein Getränk mitbringen.
Raffaela Tress, 1 Abend Freitag, 17.04.2026, 18:30 - 20:45 Uhr 
(3 UE)
Teuringer-Tal-Schule, Neubau, Werkraum, Franz-Roth-Platz 12
RB210261OT* / 18,00 EUR zzgl. ca. 5,00 EUR Materialkosten * 
kostenfreier Rücktritt bis eine Woche vor Kursbeginn

Selbstbehauptung und Selbstverteidigung Für Frauen und 
Mädchen ab 14 Jahren Wollen Sie lernen, wie Sie Gefahrensitua-
tionen durch Aufmerksamkeit und eigenes Auftreten vermeiden? 
- und wie Sie sich schützen und verteidigen, wenn es notwendig 
ist. Die Dozenten zeigen Ihnen in Theorie und mit praktischen 
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Übungen Verhaltensmöglichkeiten in den verschiedenen Pha-
sen der Gewaltprävention und der Angriffsabwehr sowie Be-
freiungs- und Verteidigungstechniken. Sich zur Wehr zu setzen 
kann Schlimmeres verhindern. Beim Üben tragen wir bequeme 
Kleidung oder Sportbekleidung, leichte Sportschuhe, rutschfeste 
Socken oder barfuß. Bringen Sie bei Bedarf Handtuch, Getränke 
und einen Snack für die Pause mit.
Christoph Waitz, Alexandra Judt, 2 Tage Samstag, 18.04.2026, 
09:00 - 13:00 Uhr Samstag, 25.04.2026, 09:00 - 13:00 Uhr (10.67 
UE)
Haus am Teuringer, Raum 2, Bachäckerstr. 7
RB303026OT* / 72,00 EUR * kostenfreier Rücktritt bis eine Wo-
che vor Kursbeginn

Töpfern für Kinder ab 10 Jahren - Workshop Wir tauchen ein in 
die Welt des Tons. Dabei entdecken wir verschiedene Techniken, 
setzen gemeinsam ein eigenes Projekt um und haben ausreichend 
Raum, um eigene Ideen zu realisieren. Die Arbeiten können im 
Kurs farbig gestaltet werden und werden vor der Kursleitung 
glasiert. Der Kurs ist für Kinder mit als auch ohne Vorkenntnisse 
geeignet. Bitte Schürze, Vesper, Trinken und Geld für die Mate-
rialkosten mitbringen.
Stefanie Thoma, 1 Tag Samstag, 25.04.2026, 09:00 - 13:00 Uhr 
(5.33 UE)
Teuringer-Tal-Schule, Neubau, Werkraum, Franz-Roth-Platz 12
RB208176OT* / 39,00 EUR zzgl. ca. 10,00 EUR Materialkosten * 
kostenfreier Rücktritt bis eine Woche vor Kursbeginn

Fotoworkshop „Frühlingsimpressionen“ in Oberteuringen 
an der Rotach Im Frühling finden wir Motive in Hülle und Fülle. 
Das Licht ist besonders, überall ist Farbenpracht, alles blüht im 
Großen wie im Kleinen, dazu kommt das fließende Wasser der 
Rotach mit Spiegelung, Reflexen und Bewegung. Wir werden bei 
diesem „Spaziergang“ die Vielfalt an Motiven in tolle Bilder um-
wandeln. Bitte mitbringen: Stativ, falls vorhanden und Kleidung, 
die auch mal etwas schmutzig werden darf. Treffpunkt am ersten 
Termin: Oberteuringen, Parkplatz vor der Teuringer-Tal-Schule / 
Turnhalle. Am zweiten Termin werden in der Schule die Bilder der 
Teilnehmer (bitte auf USB-Stick oder CD mitbringen) besprochen 
und - falls nötig - Verbesserungsvorschläge gemacht. 
Axel Kottal, Grafik-Designer, 2 Tage Samstag, 25.04.2026, 14:00 
- 16:00 Uhr Dienstag, 28.04.2026, 19:00 - 21:00 Uhr (5.33 UE)
Teuringer-Tal-Schule, Neubau, Treffpunkt: Parkplatz vor der Teu-
ringer-Tal-Schule, 
RB211142OT* / 29,60 EUR * kostenfreier Rücktritt bis eine Wo-
che vor Kursbeginn

Töpfern für Kinder ab 6 Jahren Die Bearbeitungsmöglichkei-
ten und Formbarkeit des Materials regen immer wieder zu neu-
en Experimenten an. Ausgehend vom einfachen Rund der Kugel 
bis zu kleinen Skulpturen wird die Kreativität jeder Altersstufe 
gefördert. Ziel ist das Anfertigen eigener Keramikobjekte nach 
Modellvorlage.
Stefanie Thoma, 5 Nachmittage Mittwoch, 10.06.2026, 17.06.2026, 
24.06.2026, 01.07.2026, 14:00 - 15:30 Uhr Mittwoch, 08.07.2026, 
14:00 - 14:45 Uhr Abholtermin (9 UE)
Teuringer-Tal-Schule, Neubau,  Werkraum, Franz-Roth-Platz 12
RB208173OT* / 52,00 EUR zzgl. ca. 7,00 EUR Materialkosten * 
kostenfreier Rücktritt bis eine Woche vor Kursbeginn

Outdoor-Sitzkissen für Groß und Klein aus Filz Kurs für Er-
wachsene In der Technik des Nassfilzens erstellen wir Sitzkis-
sen für Kinder oder Erwachsene zum Mitnehmen, sei es auf den 
Spielplatz, in den Kindergarten oder für eine kleine Pause beim 
Spaziergang. Mit der eingefilzten Schnur kann das Kissen eng 
zusammengerollt und kompakt für unterwegs mitgenommen 
werden. Dabei werden die Grundlagen des Flächenfilzens sowie 
des Formfilzens in der Nass-Technik kennen gelernt und geübt. 
Im Kurs sind Wolle und alle notwendigen Materialien gegen einen 
Unkostenbeitrag vorhanden. Bitte bringen Sie lediglich ein Plas-
tik-Tablett ohne Löcher (oder Backblech), 1-2 Handtücher, Sche-
re, Konzeptpapier und Stift mit. Eine 30-minütige Mittagspause 
ist eingeplant, bitte bringen Sie eine entsprechende Verpflegung 
und Getränk für sich mit.
Evelyn Selegrad, Kunsttherapeutin, 1 Tag Samstag, 13.06.2026, 
10:00 - 16:30 Uhr (8 UE)
Teuringer-Tal-Schule, Neubau, Werkraum, Franz-Roth-Platz 12

RB209562OT* / 52,80 EUR zzgl. Materialkosten nach Verbrauch 
* kostenfreier Rücktritt bis eine Woche vor Kursbeginn

Töpfern für Kinder ab 10 Jahren - Workshop Wir tauchen ein in 
die Welt des Tons. Dabei entdecken wir verschiedene Techniken, 
setzen gemeinsam ein eigenes Projekt um und haben ausreichend 
Raum, um eigene Ideen zu realisieren. Die Arbeiten können im 
Kurs farbig gestaltet werden und werden vor der Kursleitung 
glasiert. Der Kurs ist für Kinder mit als auch ohne Vorkenntnisse 
geeignet. Bitte Schürze, Vesper, Trinken und Geld für die Mate-
rialkosten mitbringen.
Stefanie Thoma, 1 Tag Samstag, 20.06.2026, 09:00 - 13:00 Uhr 
(5.33 UE)
Teuringer-Tal-Schule, Neubau, Werkraum, Franz-Roth-Platz 12
RB208177OT* / 39,00 EUR zzgl. ca. 10,00 EUR Materialkosten * 
kostenfreier Rücktritt bis eine Woche vor Kursbeginn

Scrapbooking: Fotoalbum mit überraschenden Details kleine 
Kunstwerke aus Papier Ähnlich wie der Kreis bei einem Locher 
kann man mit einer Stanzmaschine jede gewünschte Form aus 
Papier schneiden. In diesem Kurs fertigen wir ein hochwertiges 
Fotoalbum 15x20cm an, ein „Scapbooking Mini-Album“. Am ers-
ten Termin erstellen wir uns aus den Stanzformen wunderschöne 
Buchseiten, Klappen und Elemente. Am zweiten Termin kommt 
das schöne Desiger-Papier zum Einsatz - und ganz schnell ent-
steht ein professionelles Unikat mit Platz für allerlei Fotos und 
Erinnerungen. Dank professioneller Werkzeuge und den pas-
senden Stanzteilen sind keine Vorkenntnisse nötig. Dabei kann 
jeder dem Muster exakt folgen oder ganz einfach neue Seiten-
kombinationen entwickeln. Sie werden staunen, wie schnell wir 
Fächer, Klappen oder kleine Pop-up Elemente integrieren. Das 
Material wird gestellt, Fotos fügen Sie Zuhause dazu. Bitte den 
passenden Geldbetrag und Getränk mitbringen. 
Raffaela Tress, 2 Abende Samstag, 27.06.2026, 18:30 - 20:45 Uhr 
Samstag, 04.07.2026, 18:30 - 20:45 Uhr (6 UE)
Teuringer-Tal-Schule, Neubau, Werkraum, Franz-Roth-Platz 12
RB210262OT* / 33,30 EUR zzgl. ca. 10,00 EUR Materialkosten * 
kostenfreier Rücktritt bis eine Woche vor Kursbeginn

Reha-Sport und Funktionstraining ohne  
Genehmigung starten
Die Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK) verzichtet ab dem 
01.04.2026 auf die Genehmigung von Rehabilitationssport und 
Funktionstraining.
Sie möchte damit ihren Versicherten den Zugang zu Rehabili-
tationssport und Funktionstrai-ning vereinfachen. So reicht es 
künftig aus, die ärztliche Verordnung beim Leistungserbrin-ger 
vorzulegen, und es kann direkt gestartet werden.
Wenn der Haus- oder Facharzt Reha-Sport oder Funktionstrai-
ning für erforderlich hält, stellt er eine Verordnung aus. Die Kosten 
rechnet der Leistungserbringer direkt mit der LKK ab.
Reha-Sport stärkt vor allem die Ausdauer, Koordination, Flexibili-
tät und Kraft. Funktionstraining soll körperliche Störungen beseiti-
gen, Funktionen erhalten oder verbessern sowie Funktionsverluste 
einzelner Organe bzw. Körperteile hinauszögern.
Trainiert wird jeweils in Gruppen mit speziell ausgebildeten 
Übungsleitern. Die Teilnehmen-den werden von ihnen auch an-
geleitet und motiviert, um die Übungen danach eigenverant-wort-
lich weiter durchzuführen.
SVLFG

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
anzeigen@duv-wagner.de
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Buchstabensalat „Ostern“
Außer dem farbig unterlegten sind hier 22 weitere Begriffe rund um Ostern versteckt, und zwar waagrecht, 
senkrecht oder diagonal, vorwärts oder rückwärts geschrieben. Die Wörter können sich überschneiden.
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Tausendschöne
Momente. 
Endlich sind sie da.

Spenden und Infos unterwww.rotenasen.de
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VERSCHIEDENES

Alles aus Stein – Treppen
Hauseingänge – Fensterbänke
Böden – Restaurierungen

Steinmetzmeister
Bildhauermeister

steinmetz-wohlrab@t-online.de
www.steinmetz-wohlrab.de

07544/4734
88677 Markdorf • Bahnhofstraße 15

C. WOHLRAB

GRABMALE
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S C H Ü T Z T U N D S C H M Ü C K T M I T  FA R B E

 Fassade
komplett!

Unternehmen sucht in Friedrichshafen, Tettnang, 
Meckenbeuren, Kressbronn und Oberteuringen 

Mitarbeiter (m/w/d)
6-Tage-Woche, Vollzeit, Arbeitszeit ab 2 Uhr nachts,  

Verdienst 14,- € pro Stunde + Nachtzuschlag
 0751 2955 1662

Licht- und Heilungs- MEDITATION
Unser Dienst für die Erde. Sehr wichtig in dieser besonderen Zeit.
Mo. + Do. um 19 Uhr.  07544-6757

GESCHÄFTSANZEIGEN

STELLENANGEBOTE

Schon immer 
Trends gesetzt?
Dann setzen Sie jetzt ein 
dauerhaftes Zeichen –
mit einem Testament, das 
Kindern weltweit eine gute Zukunft 
schenkt. Infos auf plan.de/trend
Testamentsratgeber anfordern

Bitte beachten Sie die wichtigsten Punkte bei 
der Erstellung Ihrer Anzeige:

Dateiformate
Senden Sie uns Ihre Anzeige bitte als PDF- 
oder EPS-Datei (mit eingebundenen Schrif-
ten). Bilder im JPG- oder TIF-Format mit 
mindestens 300 dpi Aufl ösung.

Für eine reibungslose Abwicklung bitten 
wir Sie, uns keine offenen Dateien, wie z.B. 
Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien, bei 
Grafi kprogrammen keine CDR- oder QXD-
Dateien zu senden.

Auftragserteilung
Zur Dateiübertragung senden Sie uns bitte 
per Mail die genauen Angaben, in welchem 
Mitteilungsblatt Ihre Anzeige erscheinen soll.

Desweiteren benötigen wir den Erschei-
nungstermin, Ihre Rechnungsanschrift, Bank-
daten und eine Telefonnummer für eventuelle 
Rückfragen.

Sie haben Fragen zum Thema? 
Wir beraten Sie gerne!

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 
70806 Kornwestheim | 07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de

Anzeigen-Info:
Telefon 07154 8222-70

Mail anzeigen@duv-wagner.de

Wichtiger Hinweis
zur Anzeigenschaltung
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IMMOBILIENMARKT

www.gold-macher.de
Ankauf von Gold, Silber, Schmuck, Zahngold, 

Münzen, Orden & Abzeichen 1. & 2. WK
Gold-Macher   seit über 43 Jahren - Telef. Terminvereinb.  

Mo-Sa jederzeit mögl. 
Tel. 0 75 42 / 9 42 38 99 · TT-Walchesreute · Tettnanger Str. 85 

Kostenlos und unverbindlich. 
Online oder persönlich.

Ihre Immobilienbewertung:

Ihr starker Partner rund um Immobilien.

leben-am-bodensee.de

 

 

 
auch für Kunststofffenster

HOTEL
WEINGUT

WEINGUT RÖHRENBACH I IMMENSTAAD AM BODENSEE 

HOTEL
WEINGUT

Terrassenausschank – April bis Oktober
Zum 1. April öffnen wir unsere Terrasse.

Täglich von 14 - 18 Uhr geöffnet.

Weinverkauf – April bis Oktober
Täglich 8 - 12 und 14 - 18 Uhr geöffnet.

Save the Date: Sonntag 12. April
14 - 20 Uhr Frühjahrsplopp 

Wein I Feinkost I Sounds

Tel. 07545 94140 | Mail: weingut@roehrenbach.de | www.roehrenbach.de

Gewerbegebiet Bernried 10,
88099 Ne k ch

info@kws-solar.de+49 752820 79850

Sichern Sie sich Ihre
Photovoltaik-Anlage mit
Einspeisevergütung und

0 % Mehrwertsteuer
– nur noch 2026 möglich!

Kostenloses
Angebot
sichern!

www.kws-solar.de

Ihr PV-Experte aus Neukirch

hh IIhhre
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uunngg uunndd
teueerr

biet Bernried 10,
Neukirch
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ur nocch 2026 m

e aus Neukirch

VORTRAG:

Otto-Lilienthal-Straße 30
in 88046 Friedrichshafen

MITTWOCH
08.04.2026

BEGINN UM
18:00 UHR

MODERNE HEIZSYSTEME

JETZT PER
QR-CODE
ANMELDEN

Spannende Infos rund um: Heizungsmodernisierung & Förderung

Tel: 07541/95990-0
Mail: info@hoermann-fn.de

PAAR SUCHT HAUS ZUM KAUF
EFH/DHH zum Kauf gesucht, gerne auch im Umkreis, bitte alles an-
bieten. 0160 98700701 immobilie-gesucht@justmail.de


